
Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

15. Landschaftsversammlung 2020-2025

 An die Mitglieder 

des Landesjugendhilfeausschusses

Köln, 24.01.2025
Frau Fischer-Gehlen 
Fachbereich 41

Landesjugendhilfeausschuss

Donnerstag, 06.02.2025, 10:00 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 22. Sitzung lade ich herzlich ein.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, dies umgehend 
der zuständigen Fraktionsgeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertretung rechtzeitig 
benachrichtigt werden kann.

T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung    

2. Niederschrift über die 21. Sitzung vom 26.11.2024    

3. Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über 
Auszeichnungen des Landschaftsverbandes Rheinland
Berichterstattung:  ELR Herr Limbach

15/2883 E 

4. Haushalt 2025/2026    

4.1 Anträge zum Haushalt    

4.1.1 Haushalt 2025/2026: Mobilitätsfonds Erhöhung der 
Mittel und Ausweitung des Geltungsbereiches)  

Antrag 15/214 
GRÜNE E 

4.1.2 Haushalt 2025/2026: Fachtagung zur Nutzung und 
Folgen von Social Media bei Kindern und Jugendlichen  

Antrag 15/223 
GRÜNE E 

� 



Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

4.1.3 Haushalt 2025/2026: Demokratie braucht Bildung - 
Angebote der Erinnerungskultur im LVR vernetzen und 
neu präsentieren  

Antrag 15/227 
GRÜNE E 

4.2 Haushaltsentwurf 2025/2026; 
hier: Zuständigkeiten des Landesjugendhilfeausschusses
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Hillringhaus

15/2877 B 

4.3 Haushaltsentwurf 2025/2026 
hier: Zuständigkeiten des Sozialausschusses
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Hillringhaus

15/2827 K 

 

5. Aktuelle Entwicklungen in der frühkindlichen Bildung
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Dannat

PowerPoint-
Präsentation  

6. Aktualisierung der Aufsichtsrechtlichen Grundlagen  
Meldepflichten nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII und 
Umgang mit Personellen Unterbesetzungen in 
Tageseinrichtungen 
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Dannat

15/2871 K 

7. Delegationsreise des Landesjugendhilfeausschusses 
nach Rheinland-Pfalz
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Dannat

  

8. Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 
75 SGB VIII
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Dannat

15/2843 B 

9. 30 Jahre Freiwilliges Ökologisches Jahr Rheinland
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Dannat

15/2874 K 
PowerPoint-
Präsentation

10. Bericht aus der Verwaltung
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Herr Dannat

  

11. Anfragen und Anträge    

12. Beschlusskontrolle  Liste liegt bei  

13. Verschiedenes    

Nichtöffentliche Sitzung

14. Niederschrift über die 21. Sitzung vom 26.11.2024    
 

15. Anfragen und Anträge    

16. Beschlusskontrolle  Liste liegt bei  

17. Verschiedenens    

 
 

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorsitzende

H o l t m a n n - S c h n i e d e r
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15. Landschaftsversammlung 2020-2025

Niederschrift
über die 21. Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses

am 26.11.2024 in Köln, Landeshaus

- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Ibe, Peter
Dr. Leonards-Schippers, Christiane
Natus-Can M.A., Astrid
Rubin, Dirk

SPD

Holtmann-Schnieder, Ursula Vorsitzende
Schnitzler, Stephan
Wilms, Nicole

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Deussen-Dopstadt, Gabi
Schmitt-Promny M.A., Karin
Walendy, Dieter für Tadema, Ulrike

FDP

Breuer, Klaus für Nüchter, Laura

Die Linke.

Wagner, Barbara

FREIE WÄHLER

Fink, Hans-Jürgen beratendes Mitglied

Die FRAKTION

Bamler, Thomas beratendes Mitglied

Wohlfahrtsverbände/Jugendverbände

Eigenbrod, André
Herweg, Dorothea
Schumann, Iris für Holzer, Max
Koch, Susanne

� 
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Osterhoff, Tanja für Dr. Maas, Michael
Schleiden, Doris

beratende Mitglieder

Gourari, Artour
Runkel, Ferdinand für Heimann, Daniela
Dr. Lange, Rudolf
Bischof, Sabine für Pabst, Barbara
Köhr, Christian für Sütterlin-Müsse, Maren
Seelbach, Armin für Weidinger, Claus

Verwaltung:

LVR-Dezernent Kinder, Jugend Herr Dannat
und Familie
Leiter LVR-Fachbereich Herr Ramcke
Querschnittsaufgaben und Ein-
gliederungshilfe für Kinder mit
(drohender) Behinderung
Leiterin LVR-Fachbereich Frau Clauß
Kinder und Familie
Leiter LVR-Fachbereich Jugend Herr Jung
LVR-Fachbereich Querschnitts- Herr Bruchhaus (TOP 3)
aufgaben und Eingliederungshilfe
für Kinder mit (drohender) 
Behinderung
Stellv. Gleichstellungsbeauftragte Frau Piel
LVR-Fachbereich Querschnittsauf- Frau Fischer-Gehlen (Protokoll)
gaben und Eingliederungshilfe
für Kinder mit (drohender) Be-
hinderung  



- 3 -

T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschrift über die 20. Sitzung vom 26.09.2024   

3. Verabschiedung von Herrn Bruchhaus - 
Fachbereichsleiter 41

  

4. Handreichung sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 15/2587/1 K 

5. Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ausgestaltung der 
inklusiven Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und 
Jugendhilfeinklusionsgesetz IKJHG)

15/2768 K 

6. 10 Jahre Vertrauliche Geburt 15/2729 K 

7. Aktuelle Entwicklungen in der frühkindlichen Bildung   

8. Anfragen und Anträge   

8.1 Planverfehlungen im Bereich der Assistenzkräfte in den 
Kitas II.

Anfrage 15/118 
CDU, SPD K 

Beantwortung der Anfrage Nr. 15/118   
 

8.2 Beantwortung des Prüfantrages 15/189 zu den sog. 
Brückenlösungen

  

8.3 Messerdelikte in LVR-Jugendhilfeeinrichtungen Anfrage 15/119 AfD 
K 

Beantwortung der Anfrage Nr. 15/119   

8.4 Ausführungsgesetz zur Schaffung rechtsverbindlicher 
landeseinheitlicher Rahmenbedingungen und 
auskömmlicher Finanzierung bleibt unverzichtbar. Appell 
des LVR-Landesjugendhilfeausschusses Rheinland an die 
Landesregierung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs 
auf ganztägige Förderung von Kindern im 
Grundschulalter ab dem 01.08.2026

Antrag 15/202 CDU, 
SPD, GRÜNE, FDP, 
Die Linke. B 

9. Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 
75 SGB VIII

15/2747 B 

10. Zentrale Ergebnisse der bundesweiten Online-Befragung 
zur „Fachkräftesituation in Einrichtungen der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit“ in Nordrhein-Westfalen

15/2783 K 

11. Fortschreibung von Arbeitshilfen der Abteilung 43.30 
"Schutz von Minderjährigen in stationären und 
teilstationären Einrichtungen" 

15/2790 K 

12. Bericht aus der Verwaltung   

13. Verschiedenes   
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Nichtöffentliche Sitzung

14. Niederschrift über die 20. Sitzung vom 26.09.2024   
 

15. Anfragen und Anträge   

16. Verschiedenes   

Beginn der Sitzung: 14:00 Uhr

Ende öffentlicher Teil: 15:40 Uhr

Ende nichtöffentlicher Teil: 15:45 Uhr

Ende der Sitzung: 15:45 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung verabschiedet die Vorsitzende Herrn Claus Weidinger in 
Abwesenheit in den Ruhestand.
Sie verpflichtet Frau Tanja Osterhoff auf gesetzmäßige und gewissenhafte Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben als sachkundige Bürgerin in den Gremien der Landschaftsversammlung 
Rheinland.

Öffentliche Sitzung

Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Die Vorsitzende teilt mit, dass für die Sitzung der interfraktionelle Antrag Nr. 15/202 
"Ausführungsgesetz zur Schaffung rechtsverbindlicher landeseinheitlicher 
Rahmenbedingungen und auskömmlicher Finanzierung bleibt unverzichtbar. Appell des 
LVR-Landesjugendhilfeausschusses Rheinland an die Landesregierung zur Umsetzung des 
Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter ab dem 
01.08.2026" eingereicht wurde. Dieser könne nach § 29 Abs. 4 GeschO verhandelt 
werden, sofern kein Widerspruch erfolgt. Sie beabsichtige, diesen dann als TOP 8.4 zu 
behandeln. 
Es erfolgt kein Widerspruch.

Die Tagesordnung wird mit der Änderung anerkannt.

Punkt 2
Niederschrift über die 20. Sitzung vom 26.09.2024

Die Niederschrift wird anerkannt.

Punkt 3
Verabschiedung von Herrn Bruchhaus - Fachbereichsleiter 41

Die Vorsitzende verabschiedet Herrn Bruchhaus in den Ruhestand und würdigt seine 45-
jährige Dienstzeit, die er in verschiedenen Funktionen beim LVR absolviert hat. Sie dankt 
ihm für seinen Einsatz, insbesondere bei der Einführung und Umsetzung des BTHG.
Herr Bruchhaus bedankt sich bei der Vorsitzenden und den Mitgliedern für die stets gute 
Zusammenarbeit.
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Punkt 4
Handreichung sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
Vorlage Nr. 15/2587/1

Die Vorsitzende bedauert, dass Gewalt an Frauen im häuslichen Bereich, in der 
Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz weiterhin ein großes Thema sei und begrüßt die 
wichtige Handreichung.

Die Handreichung sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wird mit der Vorlage Nr. 
15/2587/1 zur Kenntnis genommen. 

Punkt 5
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ausgestaltung der inklusiven Kinder- und 
Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfeinklusionsgesetz IKJHG)
Vorlage Nr. 15/2768

LVR-Dezernent Herr Dannat informiert, dass derzeit nicht ersichtlich sei, ob der 
Referentenentwurf aufgrund der aktuellen politischen Lage verabschiedet werde.

Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ausgestaltung der inklusiven Kinder- und 
Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfeinklusionsgesetz IKJHG) wird gemäß Vorlage Nr. 
15/2768 zur Kenntnis genommen.

Punkt 6
10 Jahre Vertrauliche Geburt
Vorlage Nr. 15/2729

Die Vorsitzende merkt an, dass die vertrauliche Geburt wenig beworben werde. Sie regt 
an, dieses Thema weiter voranzubringen. Die Frage von Frau Dr. Leonards-Schippers 
nach der Anzahl der Kinder, die in eine Babyklappe gelegt werden, wird von der 
Verwaltung nachstehend beantwortet:

Weder die Anzahl der Babyklappen noch der in Babyklappen abgegebenen oder 
im Rahmen einer anonymen Geburt geborenen Kinder werden statistisch erfasst. 
Für die Betreiber von Babyklappen gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, die 
Zahl der in Babyklappen abgegebenen Babys zu protokollieren und behördlich zu 
melden. 
Auf Basis der Studie "Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland - 
Fallzahlen, Angebote, Kontexte" 2011 des Deutschen Jugendinstituts liegen 
folgende Daten nach einer Befragung vor: Zwischen 1999 und 2010 wurden 
knapp 1.000 Kinder in eine Babyklappe gelegt, anonym geboren oder anonym 
übergeben. Pro Jahr wurden im Durchschnitt fast 100 Kinder anonym 
abgegeben. Wie sich die Zahlen durch die Möglichkeit der Vertraulichen Geburt 
entwickelt haben, ist bisher nach unserer Erkenntnis nicht untersucht worden.
Im Kontext der Verabschiedung des Gesetzes zur Vertraulichen Geburt wurde 
auch thematisiert, die Babyklappen abzuschaffen, bzw. zu verbieten. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend berichtete, dass 
sich damals dagegen entschieden wurde, um den Babys, deren Mütter nicht die 
Vertrauliche Geburt in Anspruch nehmen möchten, ein sicheres Überleben zu 
ermöglichen.

Die Vorlage Nr. 15/2729 wird zur Kenntnis genommen
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Punkt 7
Aktuelle Entwicklungen in der frühkindlichen Bildung

Frau Clauß berichtet zu aktuellen Neuerungen aus der frühkindlichen Bildung. Sie geht 
u.a. auch auf wichtige Änderung bei der Personalverordnung ein.
Der Vortrag wird der Niederschrift als Anlage (Anlage 1) beigefügt.

Der Vortrag von Frau Clauß wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 8
Anfragen und Anträge

Punkt 8.1
Planverfehlungen im Bereich der Assistenzkräfte in den Kitas II.
Anfrage Nr. 15/118 CDU, SPD

Beantwortung der Anfrage Nr. 15/118

Herr Schnitzler fragt nach den Fallzahlen FinK. Diese stellen sich wie folgt dar:
31.07.2020 (Start der Basisleistung I): 9.168
31.12.2020 6.903
31.12.2021 3.365
31.12.2022 1.436
31.12.2023 383
31.10.2024 45

Die Beantwortung der Anfrage Nr. 15/118 wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 8.2
Beantwortung des Prüfantrages 15/189 zu den sog. Brückenlösungen

Die Beantwortung des Prüfantrages Nr. 15/189 wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 8.3
Messerdelikte in LVR-Jugendhilfeeinrichtungen
Anfrage Nr. 15/119 AfD

Beantwortung der Anfrage Nr. 15/119

LVR-Dezernent Herr Dannat beantwortet die Anfrage wie folgt:
Frage 1: Es findet keine statistische Erfassung von "besonderen Vorkommnissen" oder 
strafbaren Handlungen statt.
Frage 2 und Frage 3 können aufgrund fehlender statistischer Erfassung nicht beantwortet 
werden.
Frage 4: Bei wiederholten Verstößen von Messerdelikten wird Strafanzeige erstattet und 
die Strafhandlungen werden im Rahmen der Gewaltschutzkonzepte behandelt.

Die Beantwortung der Anfrage Nr. 15/119 wird zur Kenntnis genommen. 



- 7 -

Punkt 8.4
Ausführungsgesetz zur Schaffung rechtsverbindlicher landeseinheitlicher 
Rahmenbedingungen und auskömmlicher Finanzierung bleibt unverzichtbar. 
Appell des LVR-Landesjugendhilfeausschusses Rheinland an die 
Landesregierung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung 
von Kindern im Grundschulalter ab dem 01.08.2026
Antrag Nr. 15/202 CDU, SPD, GRÜNE, FDP, Die Linke.

Die Vorsitzende führt aus, dass die Situation sich seit der Verabschiedung des 
Positionspapiers vom 31.03.2022 des LJHA Rheinland insoweit verändert habe, weil das 
Land NRW kein Ausführungsgesetz erlässt. Die Fraktionen in der 
Landschaftsversammlung sind - genau wie die Verbände und Wissenschaftler*innen - der 
Meinung, dass ein Gesetz dringend erforderlich sei, nicht zuletzt auch wegen einer 
auskömmlichen Finanzierung. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf müssten 
besonders gestärkt werden. Der Kinderschutz müsse insgesamt noch stärker in den Fokus 
rücken.

Der Landesjugendhilfeausschuss Rheinland beschließt einstimmig:

Der LJHA beschließt folgenden Appell: 

Seit der gesetzlichen Verabschiedung des Rechtsanspruchs im Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) 
vom 02.10.2021 sind eine Vielzahl an Stellungnahmen und Expertisen durch freie und öffentliche 
Träger sowie Akteur*innen aus der Wissenschaft erfolgt. Exemplarisch benannt und 
hervorgehoben werden sollen hier die „Empfehlungen des Expert*innenbeirats zur Umsetzung des 
Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter“ in Nordrhein-
Westfalen von Oktober 2023 sowie das – als Anlage beigefügte – Positionspapier des LVR-
Landesjugendhilfeausschusses Rheinland vom 31.03.2022. 

Am 05.03.2024 wurden seitens des NRW-Landeskabinetts „Fachliche Grundlagen zurUmsetzung 
des Rechtsanspruches auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter ab 2026“ gebilligt. Mit 
der Veröffentlichung des gemeinsamen Erlasses „Offene Ganztagsangebote sowie außerschulische 
Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich“ des Ministeriums für Schule und Bildung 
NRW und des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration NRW 
am 02.07.2024 wurde festgelegt, wie die Umsetzung seitens des Landes vorgesehen ist.

Grundsätzlich wird die darin zum Ausdruck gebrachte Entscheidung begrüßt, die seit 2003 
gewachsene kooperative Struktur von Jugendhilfe und Schule zu erhalten und den offenen 
Ganztag weiter auszubauen. Richtigerweise sieht der Erlass zukünftig eine verbesserte Einbindung 
der Jugendämter vor und stärkt damit ihre Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII.

Positiv hervorzuheben ist auch der erweiterte Bildungsbegriff mit dem Bezug zu den 
Bildungsgrundsätzen NRW, geht es doch bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs um mehr als 
„nur“ zusätzliche Betreuungsplätze. Leitvision des offenen Ganztags in Schulen im Primarbereich 
ist seit 2003 ein ganzheitliches Bildungsverständnis am inklusiven Lern- und Lebensort Schule mit 
dem Ziel, gelingende Bildungsbiografien und eine gute gesellschaftliche Teilhabe für alle 
Kinder zu ermöglichen. Dies muss auch zukünftig handlungsleitend sein für alle beteiligten 
Akteur*innen in den offenen Ganztagsschulen, auf der Ebene der Kommunen und Landkreise 
sowie auf Landesebene.

Die Regelungen im Erlassentwurf reichen jedoch nicht aus, um diese Ziele zu erreichen!

Sie werden den im zurückliegenden Beteiligungsprozess herausgearbeiteten Erkenntnissen und 
Empfehlungen hinsichtlich insbesondere landeseinheitlicher Standards und einerauskömmlichen 
Finanzierung nicht gerecht. Deshalb sehen wir weiterhin den Bedarfeines Ausführungsgesetzes 
für Nordrhein-Westfalen, um den quantitativen und qualitativen Ausbau des offenen Ganztags in 
Schulen im Primarbereich in NRW langfristig und nachhaltig abzusichern und den engagierten 
Trägern, Fach- und Lehrkräften rechtsverbindliche Planungssicherheit zu geben.

Dabei sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen:
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- Die gewachsene Struktur des offenen Ganztags in Schulen im Primarbereich als 
Kooperation von Kinder- und Jugendhilfe und Schule muss verbessert werden. 
Das betrifft die Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortung von Schulverwaltungsämtern, 
Jugendämtern und Schulaufsicht bei der Planung und Steuerung auf kommunaler Ebene. Und es 
betrifft die Kooperation von schulischen Akteur*innen, Fachkräften und freien Trägern am Lern- 
und Lebensort Schule sowie bei der sozialräumlichen Vernetzung. 

- Die Kommunen haben die Verantwortung für die Kinder und Familien, die bei ihnen leben, und 
müssen vorhandene Bedarfe im Rahmen einer abgestimmten Jugendhilfe- und 
Schulentwicklungsplanung gut aufgreifen können. Dabei muss sichergestellt werden, dass die 
Jugendämter ihrer Erfüllungsverantwortung für die Umsetzung des Rechtsanspruchs 
gerecht werden können. Im vorgesehenen Erlass kann der offene Ganztag nur mit Zustimmung 
der Schulkonferenz und des Schulträgers auf- und ausgebaut werden. Gleichzeitig stehen den 
Kommunen keine alternativen Landesmittel für die Erfüllung des Rechtsanspruchs zur Verfügung. 
Das schränkt die Planungsverantwortung des Jugendamtes massiv ein. Gleichzeitig kann dies zur 
Folgehaben, dass „aus der Not“ alternative Betreuungsangebote geschaffen werden, was zueiner 
Zersplitterung der Angebotslandschaft führt.

- Mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs einher gehen darf nicht nur ein quantitativer Ausbau 
von Plätzen, sondern muss zugleich der langfristige Qualitätsentwicklungsprozess an offenen 
Ganztagsschulen im Primarbereich fortgesetzt werden. Dabei sind die unterschiedlichen 
Unterstützungsbedarfe der Kinder, Familien und Schulen in den Sozialräumen und Regionen zu 
berücksichtigen. Hier spielen Faktoren wie die finanzielle Familienarmut und/oder die Qualität der 
sozialen Infrastruktur in belasteten Quartieren eine wichtige Rolle. 

- Gleiches gilt für die Bildungs- und Unterstützungsbedarfe von Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschulen (Ziel eines inklusiven offenen Ganztags) 
sowie an Förderschulen. Insbesondere an Förderschulen mit überregionalem Einzugsgebiet hat die 
Sicherstellung der Betreuung an Unterrichtstagen und Ferienzeiteneine besondere Bedeutung.

- Bei der zukünftigen Weiterentwicklung ist die Stärkung des Kinderschutzes besonders in den 
Blick zu nehmen. Hierzu gehören verbindliche institutionelle Schutzkonzepte sowie Vereinbarungen 
zwischen Jugendämtern, Schulen und Trägern der außerunterrichtlichen Angebote an den offenen 
Ganztagsschulen im Primarbereich. In der Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern und 
Schulaufsicht müssen Verfahrensabläufe und Zuständigkeiten beim Kinderschutz vereinbart 
werden. Hierzu gehören auch Meldungen nach der Anordnung über Mitteillungen in Strafsachen 
(Mistra) zum Personal im offenen Ganztag. 

- Für die Qualitätsentwicklung der gewachsenen Strukturen bedarf es 
landeseinheitlicher Standards für den offenen Ganztag in Schulen im Primarbereich, die 
durch eine angepasste Landesförderung abgesichert werden. Das Ziel muss es sein, den 
aktuell noch großen regionalen Unterschieden bei den gewachsenen Strukturen entgegenzuwirken. 
Zudem muss – gerade auch mit Blick auf den Fachkräftemangel – dafür Sorge getragen werden, 
den Ganztag als attraktiven Arbeitsort zu sichern, vorhandenes Personal zu binden, zu qualifizieren 
und zusätzliche Fachkräfte zu gewinnen.

- Für die notwendige Weiterentwicklung der gewachsenen Strukturen benötigen 
Kommunen, Landkreise, Schulen und Träger rechtsverbindliche Rahmenbedingungen 
sowie eine auskömmliche Finanzierung durch eine Erhöhung sowohl der 
Landesfinanzierung als auch der jährlichen Dynamisierungsquote! Bei der zukünftigen 
Landesförderung sind Tarifsteigerungen ebenso zu berücksichtigen wie die Kosten für die 
Qualifizierung von Mitarbeiter*innen mit und ohne pädagogische Ausbildung, die praxisintegrierte 
Ausbildung, die Fachberatung bei Trägern sowie die kommunale Koordination. 

- Das Ziel bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs und der damit einhergehenden quantitativen 
und qualitativen Strukturentwicklung muss eine vergleichbare Qualität losgelöst von den jeweiligen 
Ressourcen in den Kommunen sein, damit der Geburts- und der Lebensort eines Kindes nicht über 
seine Bildungs- und Teilhabechancen entscheidet. 
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Punkt 9
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII
Vorlage Nr. 15/2747

Der Landesjugendhilfeausschuss Rheinland beschließt einstimmig:

Nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit § 25 AG-KJHG wird gemäß Vorlage Nr. 15/2747 
die ZwergenReich Betriebsgesellschaft mbH, Oberkasseler Straße, 40545 Düsseldorf, als 
Träger der freien Jugendhilfe anerkannt.

Punkt 10
Zentrale Ergebnisse der bundesweiten Online-Befragung zur 
„Fachkräftesituation in Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ in 
Nordrhein-Westfalen
Vorlage Nr. 15/2783

Herr Rahnenführer stellt die zentralen Ergebnisse der bundesweiten Online-Befragung 
zur Fachkräftesituation in Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit vor.
Der Vortrag wird der Niederschrift als Anlage (Anlage 2) beigefügt.
Frau Natus-Can ist der Meinung, dass eine attraktivere Gestaltung der Arbeitszeiten zur 
Personalgewinnung beitragen könnte.
Die Vorsitzende überlegt, ob diejenigen Hochschulabsolvent*innen, die bereits in der 
Kinder- und Jugendarbeit auf Honorarbasis tätig waren, sich eher für eine Festanstellung 
in diesem Bereich interessieren. Frau Schleiden kann dies bestätigen. Ein Einstieg sei 
einfacher, wenn bereits im Vorfeld Berührungspunkte vorlagen.
Die Vorsitzende sieht zudem ein Problem in der oft fehlenden Wertschätzung der Berufe 
in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ihr Engagement für die Kinder und Jugendlichen 
würde schlichtweg nicht gesehen.

Der Bericht und der Vortrag mit den zentralen Ergebnissen der bundesweiten Online-
Befragung zur „Fachkräftesituation in Einrichtungen der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit“ in Nordrhein-Westfalen wird gemäß Vorlage Nr. 15/2783 zur Kenntnis 
genommen.

Punkt 11
Fortschreibung von Arbeitshilfen der Abteilung 43.30 "Schutz von 
Minderjährigen in stationären und teilstationären Einrichtungen" 
Vorlage Nr. 15/2790

Auf die Frage der Vorsitzenden, wann die aktualisierten Arbeitshilfen online zur 
Verfügung stehen, antwortet LVR-Dezernent Herr Dannat, dass diese nunmehr 
freigeschaltet werden.

Die Fortschreibung von Arbeitshilfen der Abteilung 43.30 "Schutz von Minderjährigen  
in stationären und teilstationären Einrichtungen" wird gemäß Vorlage Nr. 15/2790 zur 
Kenntnis genommen.

Punkt 12
Bericht aus der Verwaltung

LVR-Dezernent Herr Dannat berichtet über die aktuellen Entwicklungen in der 
Eingliederungshilfe für Kinder mit (drohender) Behinderung. Es zeige sich, dass die 
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eingeleiteten Maßnahmen Wirkung entfalten. Zum einen was die Einführung und den 
Ausbau eines vernetzten Finanz- und Fachcontrollings betreffe: die Prognosewerte seien 
nicht mehr volatil sondern belastbar; so zeigen es jedenfalls erste Ergebnisse. Zum 
anderen was die Entwicklung ihpL angehe. Es sei zu früh echte Schlussfolgerungen zu 
treffen, aber die Verläufe der Inanspruchnahmen wiesen in die richtige Richtung. Parallel 
dazu steige die Anzahl der Widersprüche und Klageverfahren. 
Er informiert über Medienberichte und betont die Dialogbereitschaft des LVR-
Landesjugendamtes zu den öffentlich diskutierten Sachverhalten.
Zum Projekt FITIS (Förderung der Inklusion in Tageseinrichtungen für Kinder in der 
Sozialen Teilhabe) teilt er mit, dass dieses ausgeweitet und evaluiert werden solle 
(lineare Basisleistung I).  
Herr Rubin befürwortet die Ausweitung.
Der Vortrag wird der Niederschrift als Anlage (Anlage 3) beigefügt. 

Der Vortrag wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 13
Verschiedenes

Herr Jung informiert zum Rechtsanspruch Offener Ganztag über den Beschluss des 
Vorstandes des Städtetages NRW vom 14.11.2024. Demzufolge empfiehlt der Vorstand 
auf Grundlage des Gutachtens koordinierte Klagen und Anträge zunächst im einstweiligen 
Rechtschutz vor den Verwaltungsgerichten zur Feststellung, dass Adressat des 
Rechtsanspruchs auf Ganztag das Land ist. Hier soll mit den anderen Kommunalen 
Spitzenverbänden abgestimmt werden, welche Städte und Gemeinden diese erheben.
Eine mögliche kommunale Verfassungsbeschwerde ist einer weiteren gutachterlichen 
Prüfung vorbehalten.
Weiter berichtet er über die Anhörung von Sachverständigen im Ausschuss für Familie, 
Kinder und Jugend zum OGS-Erlass der Ministerien vom 06.11.2024

Der Bericht von Herrn Jung wird zur Kenntnis genommen.

Düsseldorf, 10.01.2025 

Die Vorsitzende 

H o l t m a n n - S c h n i e d e r

Köln, 09.12.2024 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland 
In Vertretung

D a n n a t
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Agenda

1. Bund: Qualitätsentwicklungsgesetz

2. Land: Kinderbildungsgesetz

3. Land: Entwurf einer weiterentwickelten

Personalverordnung

4. Land: Quik – Quereinstieg in der Kindertagespflege

26.11.2024
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1. Bund: Qualitätsentwicklungsgesetz

Unterstützung des Bundes für die Länder zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der 

Kindertagesbetreuung

Gute Kita-Gesetz

Laufzeit: 01.01.2019 bis 31.12.2022

Finanzierungsumfang: 5,5 Milliarden Euro 

Kita-Qualitätsgesetz

Laufzeit: 01.01.2023 bis 31.12.2024

Finanzierungsumfang: rund 4 Milliarden Euro 
[…] Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung
Laufzeit: 01.01.2025 bis 31.12.2026
Finanzierungsumfang: rund 4 Milliarden Euro
Verabschiedung: 18.10.2024
Inkrafttreten: Nach Abschluss aller Bund-Länder Verträge
Mehr Infos: Vorlage 18/3207 des Landtag NRW

26.11.2024
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https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-3207.pdf


2. Land: Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG-JH)

Hintergrund
• Finanzieller Ausgleich des Landes für Kosten der Betreuung von Kindern unter drei Jahren im Rahmen des 

u3 Ausbaus an die Kommunen (Folge des KiFöG)
• Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Finanzierung alle fünf Jahre
• Prozess dauert seit 2019 an.

Aktuelle rechtliche Regelungen
• Zusätzlicher Aufschlag des Landes von bisher 19,01 % auf alle u3 Kindpauschalen (§ 38 Abs. 3 KiBiz)
• Anpassung durch des Prozentsatzes nach Überprüfung und Abstimmung mit den KSpV durch Rechtsverordnung 

(§ 54 Abs. 2 Nr. 5)

Aktuelle Planung des Landes
• Anhebung des Aufschlages auf 27,57 % 
• Auszahlung in 2024 rückwirkend ab dem Kindergartenjahr 2021/22
• Finanzieller Umfang: 1 Milliarden Euro für den Zeitraum August 2021 bis Juli 2026
• Mehr Infos: Vorlage 18/3218 des Landtag NRW und Ergänzungsvorlage 18/3325

26.11.2024
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https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-3218.pdf
https://opal.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-3325.pdf


3. Land: Entwurf einer weiterentwickelten Personal-
verordnung

Die Personalverordnung regelt den Einsatz von Personal in Kindertageseinrichtungen auf Grundlage des § 54 Absatz 

2 Nr. 8, Absatz 3 Nr. 4 Kinderbildungsgesetz (KiBiz). 

Diese wurde zuletzt im Sommer 2023 vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und 

Integration des Landes NRW (MKJFGFI) geändert.

Es liegt inzwischen eine zwischen den KSpV, der FW und den Kirchen konsentierte Entwurfsfassung vor, deren 

Veröffentlichung vorbereitet wird. 

Es kann noch zu redaktionellen Änderungen kommen.

Inkrafttreten: Mit Veröffentlichung. 

26.11.2024

LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie

• Seite 5



3. Wichtigste Änderungen 

• Vorgaben zum Kompetenzniveau bzgl. der Deutschkenntnisse

• Erweiterung der Ausnahmeregelung durch die Landesjugendämtern

• Neuregelung des Einsatzes von Studierenden

• Einführung von profilrelevanten Kräften

• Ermächtigung der LJÄ bei akutem Personalnotstand Abweichungen von bis zu 6 Wochen von der 
Mindestpersonalausstattung zu genehmigen.

Ab Januar 2025
monatliche Websprechstunden

des LVR-Landesjugendamtes

26.11.2024
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ENTWURF 

Personalverordnung



4. Land: Quik-Quereinstieg in die Kinderpflegeausbildung

Das Modell

• Anfangsqualifikation von 120 UE durch einen Bildungsträger

• Zwei Jahre Tätigkeit in der Praxis, begleitend 360 UE beim Bildungsträger

• Erwerb eines zwei Jahre gültigen Zertifikates zum Einstieg in das zweite Jahr der Ausbildung Kinderpflege

Die Umsetzung

• Start zum 01.09.2024 in Mönchengladbach mit 18 Teilnehmenden

• Akquise weiterer Kommunen zum Kita-Jahr 25/26

• Evaluation durch das ISA

• Mehr Infos: Vorlage 18/3028 des Landtag NRW

26.11.2024
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https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-3028.pdf


Vielen Dank!
Gibt es Fragen?
www.lvr.de

26.11.2024



Qualität für Menschen

Zentrale Ergebnisse der
bundesweiten Online-Befragung
zur „Fachkräftesituation in
Einrichtungen der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit“ in
Nordrhein-Westfalen
26.11.2024, Tim-Simon Rahnenführer

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung



Qualität für Menschen

PROJEKTPARTNER*INNEN

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Arbeitsgruppe des Bundesnetzwerkes KJA:
Christoph Gilles (BAG LJÄ), Volker Rohde (BAG OKJA), Gunda Voigts
(HAW Hamburg)

Auswertung Nordrhein-Westfalen:
gefördert aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW

Bundesweite Erhebung und Auswertung: 
Prof. Dr. Gunda Voigts, HAW Hamburg
Julia Hallmann, Transferstelle EYWA an der TU Dortmund

26.11.2024



Qualität für Menschen

METHODISCHES VORGEHEN

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Einrichtungsbefragung:
Bundesweite Mailingaktion an Einrichtungen der Offenen Kinder-
und Jugendarbeit
Themenfelder aus Workshops in Hamburg und bundesweitem
Expert*innen-Hearing

Feldphase: 
5.06.2023 bis 11.07.2023 (ca. 5 Wochen)

Rücklauf:
Insgesamt 1223 vollständig ausgefüllte Fragebogen
330 (27 %) aus NRW

26.11.2024



Qualität für Menschen

BETEILIGTE EINRICHTUNGEN
(TRÄGER)

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Öffentlicher Träger Freier Träger

Körperschaften des Öffentlichen Rechts

0 20 40 60 80 100

bundesweit

NRW

38 48 14

26 51 23
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Qualität für Menschen

QUALIFIKATION DES PERSONALS

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung
0 20 40 60 80

...mehrheitlich einen Hochschulabschluss.

...mehrheitlich einen beruflichen Abschluss (z. B. Erzieher*innen etc.)

...mit Hochschulabschluss und Ausbildungsabschluss in etwa gleich stark vertreten.

Kann ich nicht beurteilen

Keine Angabe

72

10

14

In unserer Einrichung haben die
pädagogischen Fachkräfte:...
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Qualität für Menschen

AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu

Stimme eher nicht zu Stimme gar nicht zu

Kann ich nicht beurteilen Keine Angabe

0 20 40 60 80 100

Die Fachkräftegewinnung und/oder -bindung

Die Finanzierungssituation

Die Gewinnung von Ehrenamtlichen

Die Gewinnung von Honorarkräften

Die Gewinnung von Praktikant*innen

41 35 9 5 6

37 27 24 8

35 27 18 7 6 7

28 44 14 5

15 26 32 19
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Qualität für Menschen

FACHKRÄFTEGEWINNUNG
(BUNDESWEIT)

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Wie schwierig bzw. leicht schätzen Sie die Situation in der OKJA
in Deutschland momentan insgesamt ein, pädagogische
Fachkräfte mit den notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen
zu gewinnen? (in Prozent)

Sehr leicht Eher leicht Eher schwierig

Sehr schwierig keine Angabe

Kan ich nicht beurteilen

0 20 40 60 80 100

39 55
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Qualität für Menschen

FACHKRÄFTEGEWINNUNG
(EINRICHTUNG)

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Wie schwierig bzw. leicht ist es momentan für Ihre Einrichtung,
pädagogische Fachkräfte mit den für die Arbeit in Ihrer
Einrichtung notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen zu
gewinnen? (in Prozent)

Sehr leicht Eher leicht Eher schwierig

Sehr schwierig keine Angabe

Kan ich nicht beurteilen

0 20 40 60 80 100

37 47 8
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Qualität für Menschen

VERLUST VON FACHKRÄFTEN

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Haben in den letzten 12 Monaten pädagogische Fachkräfte Ihre
Einrichtung verlassen? (in Prozent)

Ja Nein Kan ich nicht beurteilen

0 20 40 60 80 100

49 50
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Qualität für Menschen

VERLUST VON FACHKRÄFTEN

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Kündigung seitens der Fachkraft aufgrund…
Wechsel in ein anderes Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe (29%)
Wechsel in eine Arbeit außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (22%)
Wechsel in eine andere Arbeitsstelle in der Kinder- und Jugendarbeit
(19%)

aus privaten Gründen (24%)
Renteneintritt (9%)
Kündigung von unserer Seite (9%)
von Weiterqualifizierung (z.B. Studium) (7%)
Ende eines Projektes ohne Möglichkeit einer Anschlussbeschäftigung (11%)
Krankheitsbedingtes Ausscheiden oder Tod (4%)
aus unbekannten Gründen (1%)
Sonstiges (8%)

26.11.2024



Qualität für Menschen

AUSWIRKUNGEN AUF
ÖFFNUNGSZEITEN

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten aufgrund von nicht
genügend vorhandenen Personals (unbesetzte Stellen, Krankheit,
Elternzeit, etc.) die Öffnungszeiten Ihrer Einrichtung kürzen müssen?
(in Prozent)

Ja, häufiger Ja, punktuell Nein

Kann ich nicht beurteilen

0 20 40 60 80 100

27 45 27
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Qualität für Menschen

AUSSAGEN ZUM FACHKRÄFTEMANGEL

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu

Stimme eher nicht zu Stimme gar nicht zu

Kann ich nicht beurteilen Keine Angabe

0 20 40 60 80 100

68 24 5

66 27

52 24 5 15

OKJA als Arbeitsfeld kommt in den
Diskussionen zum Fachkräftemangel in

Gesellschaft und Politik zu wenig vor.

Mir bekannte Einrichtungen der OKJA sind vom
Fachkräftemangel betroffen.

OKJA ist in der Lehre an Hochschulen zu wenig
verankert.

Inwieweit stimmen Sie den folgenden
Aussagen zum Fachkräftemangel in
der OKJA zu bzw. nicht zu? (in
Prozent)
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Qualität für Menschen

AUSSCHREIBUNGEN

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Wurde in den letzten 12 Monaten in Ihrer Einrichtung mindestens eine
Stelle für eine pädagogische Fachkraft ausgeschrieben? (in Prozent)

Ja Nein Keine Angabe

Kann ich nicht beurteilen

0 20 40 60 80 100

53 45
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Qualität für Menschen

BEWERBUNGEN

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Wie viele Bewerbungen sind auf die letzte Stellenausschreibung Ihrer
Einrichtung für eine pädagogische Fachkraft eingegangen? (in
Prozent)

Mehr als 20 6 bis zu 10 1 bis zu 5 Keine

Kann ich nicht beurteilen Keine Angabe

0 20 40 60 80 100

7 68 11 11
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Qualität für Menschen

EINSTELLUNGEN

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Wurde in Ihrer Einrichtung in den letzten 12 Monaten mindestens eine
pädagogische Fachkraft eingestellt? (in Prozent)

Ja Nein Kann ich nicht beurteilen

0 20 40 60 80 100

44 55
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Qualität für Menschen

STELLENBESETZUNG

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

0 10 20 30 40 50

Direkt von einer Hochschule/Universität

Wechsel aus anderer Arbeitsstelle in der Kinder- undJugendarbeit

Wechsel aus anderem Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe

Wechsel aus einer Tätigkeit außerhalb der Kinder- undJugendhilfe

Direkt von einer Erzieher*innen-Ausbildungsstätte

Sonstige

43

28

19

15

10

12

Wo kam/en diese Fachkraft bzw. Fachkräfte her? (in Prozent der Fälle)
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Qualität für Menschen

ATTRAKTIVITÄT VON OKJA ALS
ARBEITSPLATZ

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu

Stimme eher nicht zu Stimme gar nicht zu

Kann ich nicht beurteilen

0 20 40 60 80 100

Beziehungsarbeit

Inhaltliche Gestaltungsoptionen

Arbeit mit Jugendlichen als Zielgruppe

75 22

74 22

59 33 5

Folgende Aspekte machen in ihrer jetzigen Ausprägung das Arbeitsfeld
der OKJA für pädagogische Fachkräfte attraktiv: … (in Prozent)
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Qualität für Menschen

ATTRAKTIVITÄT VON OKJA ALS
ARBEITSPLATZ

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu

Stimme eher nicht zu Stimme gar nicht zu

Kann ich nicht beurteilen Keine Angabe

0 20 40 60 80 100

Teilzeitstellen

Eingruppierung/Bezahlung

Status der gesellschaftlichen Anerkennung

Arbeitszeiten

6 39 27 18 8

6 27 36 29

4 21 40 32

10 47 39

Folgende Aspekte machen in ihrer jetzigen Ausprägung das Arbeitsfeld
der OKJA für pädagogische Fachkräfte attraktiv: … (in Prozent)
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Qualität für Menschen

SCHLUSSFOLGERUNGEN &
EMPFEHLUNGEN

LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Fachkräftemangel und Schwierigkeiten in der
Gewinnung von päd. Fachkräften werden auch in
Nordrhein-Westfalen in Einrichtungen der OKJA als
zentrales Problem wahrgenommen

Personalsituation hat Einfluss auf Angebote (z.B.
eingeschränkte Öffnungszeiten)

gesellschaftliche, politische und fachliche Stärkung des
Stellenwerts Offener Kinder- und Jugendarbeit als
wichtiges Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe
notwendig

26.11.2024



Qualität für Menschen

SCHLUSSFOLGERUNGEN &
EMPFEHLUNGEN

26.11.2024
LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

Ausbau und Stärkung der Zusammenarbeit mit
Hochschulen und Berufsausbildungsstätten (qualifizierte
Begleitung in Praktika, OKJA als attraktives Arbeitsfeld
in der Berufsorientierung und -beratung, Konzepte für
den Berufseinstieg etc.)

Ausbau von Studienplatz- und Ausbildungskapazitäten

Steigerung der Attraktivität der Arbeitsbedingungen
(unbefristete Verträge, Aufstiegsmöglichkeiten,
Arbeitszeiten, Eingruppierung, Abbau von
Verwaltungstätigkeiten etc.)



Qualität für Menschen

Qualität für Menschen

Vielen Dank!
Gibt es Fragen?
TimSimon.Rahnenfuehrer@lvr.de
LVR-Fachbereich 43 - Jugend
Abteilung 43.13 – Fachberatung Jugendförderung
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln

26.11.2024
LVR-Landesjugendamt / Team Jugendförderung

mailto:TimSimon.Rahnenfuehrer@lvr.de
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Aktuelle Entwicklungen in der EGH

Basisleistung I

 Prognose 30.09.2024: 152,52 Mio.

 Prognose 31.10.2024: 151,77 Mio.

ihpL

 Prognose 30.09.2024: 126,54 Mio.

 Prognose 31.10.2024: 121,45 Mio. 

Bewertung
 Basis I :Keine Volatilität mehr in der Prognose/Kennzahlenset funktioniert  /Fach-und Finanzcontrolling 

 ihpL: passgenaue Leistungszumessung zeigt Wirkung / Reaktionen: medial, aus der Betroffenengruppe, der 

Selbsthilfe, Gruppe der Leistungserbringer, Kitaträger, Mitgliedskörperschaften, etc.
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Aktuelle Entwicklungen in der EGH

Ausweitung des Projekts FITIS aus Aachen: lineare Basisleistung I

 Platzfinanzierung mit gleicher Stundenzahl pro Kind

 Verzicht auf Wahlpflicht des Modells Zusatzkraft/Gruppenabsenkung

 Planungssicherheit für die Träger



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 15/2883

öffentlich

Datum: 20.01.2025

Dienststelle: Fachbereich 14

Bearbeitung: Jens Michael Engels 

Kulturausschuss 
Landesjugendhilfeausschuss 
Ausschuss für Inklusion 
Ältestenrat 
Landschaftsausschuss 
Landschaftsversammlung

03.02.2025 
06.02.2025 
11.02.2025 
19.02.2025 
19.02.2025 
25.02.2025

empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 
Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über Auszeichnungen des 
Landschaftsverbandes Rheinland

Beschlussvorschlag:

Der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über Auszeichnungen des 
Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß Vorlage Nr. 15/2883 zugestimmt. 

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein



Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung 

Gegenstand der Vorlage Nr. 15/2883 ist eine Rahmensatzung zu den verschiedenen Preisen 

und Auszeichnungen des LVR. 

Der LVR zeichnet verdientes Engagement von Personen, Gruppen und Unternehmen mit 

verschiedenen Preisen aus, unter anderem aus den Bereichen Kunst, Kultur, soziales 

Engagement und Wissenschaft. Bislang beruht die Verleihung dieser Preise ausschließlich 

auf verwaltungsinternen Richtlinien. Regelungen zur Entziehung von Preisen, für den Fall, 

dass sich der*die Preisträger*in durch sein*ihr späteres Verhalten der Auszeichnung als 

unwürdig erweist, bestehen bislang nicht.   

Mit der Vorlage Nr. 15/2883 wird eine Rahmensatzung über Auszeichnungen des 

Landschaftsverbandes Rheinland beschlossen (Anlage). Diese Rahmensatzung stellt die 

künftige Rechtsgrundlage sowohl für die Verleihungen als auch für etwaige Aberkennungen 

von Preisen und die damit möglicherweise verbundenen Rückforderungen von 

Zuwendungen dar. Durch sie wird ferner festgelegt, dass die gewährten Zuwendungen 

öffentlich-rechtlicher Natur sind. Die konkrete Ausgestaltung der jeweiligen Preisvergabe, 

insbesondere das Vorschlagsrecht und das Vorschlagsverfahren, das Auswahlverfahren, zu 

übergebende Gegenstände, die Höhe einer etwaigen finanziellen Zuwendung und die 

Modalitäten der Verleihung der einzelnen Auszeichnungen, werden weiterhin in den 

verwaltungsinternen Richtlinien festgesetzt.  
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Begründung der Vorlage Nr. 15/2883: 

„Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über Auszeichnungen des 

Landschaftsverbandes Rheinland“ 

I. Ausgangslage  

Der Landschaftsverband Rheinland zeichnet verdientes Engagement von Personen, 

Gruppen und Unternehmen mit verschiedenen Preisen aus - unter anderem aus den 

Bereichen Kunst, Kultur, soziales Engagement und Wissenschaft. Die Preisträger*innen 

zeigen insbesondere, was es bedeutet, Solidarität, Humanität und Toleranz im Rheinland 

zu leben. Damit repräsentieren die Ausgezeichneten nicht nur die Werte des LVR, sondern 

sie erfüllen auch eine Vorbildfunktion für die Gestaltung einer erfüllten, engagierten und 

inklusiven Gesellschaft. Dies wird durch die LVR-Preise sichtbar und gefördert – gleichzeitig 

soll durch die Auszeichnung die Vermittlung der Grundwerte des LVR über die rheinischen 

Landesgrenzen hinaus erfolgen und hierfür geworben werden. 

Aktuell handelt es sich um sieben verschiedene Preise: 

1. Ehrenring des Rheinlandes  

2. Rheinlandtaler 

3. Luise-Straus-Preis 

4. Leo-Breuer-Förderpreis 

5. Edith-Ennen-Wissenschaftspreis des LVR 

6. Paul-Clemen-Preis 

7. Mitmän  

Bislang beruht die Verleihung dieser Preise ausschließlich auf verwaltungsinternen 

Richtlinien. Die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die Ausschüsse der 

Landschaftsversammlung Rheinland und ihre Kommissionen regelt die Zuständigkeiten für 

die Verleihung von Preisen, die Einführung neuer Preise und die Abschaffung bestehender 

Preise.  

Regelungen zur Entziehung von Preisen, für den Fall, dass sich der*die Preisträger*in durch 

sein*ihr späteres Verhalten als unwürdig erweist, bestehen bislang nicht.   

II. Sachstand 

Die Preisverleihungen stellen eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe des LVR dar, die 

der Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben dient. Das dem LVR zustehende 

Selbstverwaltungsrecht umfasst im Rahmen der geltenden Gesetze auch die Wahl, ob 

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben mit den Mitteln des Privatrechts oder des 

öffentlichen Rechts umgesetzt werden. Die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die 

Ausschüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und ihre Kommissionen (ZustVO 

LVers) legt nur die jeweiligen Zuständigkeiten für die Preisverleihung fest. Zur 

Preisvergabe durch den LVR bestehen darüber hinaus lediglich interne Richtlinien, denen 
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keine unmittelbare Außenwirkung zukommt (diese Richtlinien sind unter  

https://rheinland-ausgezeichnet.lvr.de/de/index.html einsehbar). Somit erfolgen die 

Preisverleihungen und die damit verbundenen Zuwendungen nach derzeitiger 

Regelungslage im LVR nicht auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Norm und sind daher 

dem Gebiet des Verwaltungsprivatrechts zuzuordnen. 

Aktuell können Preise zwar – analog zu deren Verleihung – formell aberkannt werden, 

jedoch kommt eine Rückforderung von Zuwendungen allenfalls in Betracht, wenn bereits 

zum Zeitpunkt der Verleihung des Preises die Voraussetzungen für die Vorgabe nicht erfüllt 

waren, etwa, weil die Verleihung auf einer falschen Tatsachengrundlage, Täuschung oder 

einem sonstigen Irrtum basierte. Dieser Rückforderung steht jedoch unter Umständen der 

Einwand der Entreicherung entgegen, da die Zuwendung bislang in zivilrechtlicher Natur 

erfolgt. Eine Rückforderung für den Fall, dass sich der*die Preisträger*in erst durch 

sein*ihr späteres Verhalten der Auszeichnung als unwürdig erweist, ist derzeit 

ausgeschlossen.  

Durch die vorgelegte Satzung wird der Problematik auf zwei Wegen begegnet: Zum einen 

stellen Satzungen abstrakt-generelle Regelungen mit Außenwirkung und damit auch 

materielle Gesetze dar. Dadurch sind Zuwendungen, die auf Grundlage dieser Satzung 

erfolgen, als öffentlich-rechtliche Leistungen einzustufen. Weiter wird durch die Satzung 

eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für die Aberkennung eines Preises und die etwaige 

Rückforderung von Zuwendungen geschaffen. Dies dient der Rechtssicherheit. Die Satzung 

erfasst dabei nur Preise, die ausschließlich vom LVR verliehen werden, da nur für diese 

Preise eine alleinige Regelungshoheit besteht. 

In den Richtlinien wird darüber hinaus  

- die konkrete Ausgestaltung der jeweiligen Preisvergabe, insbesondere das 

Vorschlagsrecht und das Vorschlagsverfahren, 

-  das Auswahlverfahren,  

- zu übergebende Auszeichnungen/Gegenstände,  

- die Höhe einer etwaigen finanziellen Zuwendung 

- und die Modalitäten der Verleihung der einzelnen Auszeichnungen 

festgesetzt.  

III. Vorschlag der Verwaltung 

Die Verwaltung empfiehlt, den folgenden Beschluss zu fassen: 

Der Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über Auszeichnungen des 

Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß Vorlage Nr. 15/2883 zugestimmt. 

In Vertretung 

L i m b a c h 

https://rheinland-ausgezeichnet.lvr.de/de/index.html


Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über Auszeichnungen des 

Landschaftsverbandes Rheinland 

vom 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchst. d der Landschaftsverbandsordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 

NRW. S. 657), von denen § 6 zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 15. November 2016 

(GV. NRW. S. 966) und § 7 zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 

(GV. NRW. S. 759, ber. 2019, S. 23) geändert worden ist, hat die Landschaftsversammlung 

Rheinland am 25. Februar 2025 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

(1) Der Landschaftsverband Rheinland zeichnet verdientes Engagement von Personen, 

Gruppen und Unternehmen mit verschiedenen Preisen aus - unter anderem aus den 

Bereichen Kunst, Kultur, soziales Engagement und Wissenschaft. Die Preisträger*innen 

zeigen insbesondere, was es bedeutet, Solidarität, Humanität und Toleranz im Rheinland 

zu leben. Damit repräsentieren die Ausgezeichneten nicht nur die Werte des LVR, sondern 

sie erfüllen auch eine Vorbildfunktion für die Gestaltung einer erfüllten, engagierten und 

inklusiven Gesellschaft. Dies wird durch die LVR-Preise sichtbar und gefördert – gleichzeitig 

soll durch die Auszeichnung die Vermittlung der Grundwerte des LVR über die rheinischen 

Landesgrenzen hinaus erfolgen und hierfür geworben werden. 

(2) Diese Satzung gilt für alle aktuell und zukünftig vom LVR verliehenen Auszeichnungen 

und Preise.  

(3) Der Landschaftsausschuss entscheidet über die Einführung neuer LVR-Preise oder über 

die Abschaffung bestehender LVR-Preise gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 20 der Zuständigkeits- und 

Verfahrensordnung für die Ausschüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und ihre 

Kommissionen. 

§ 2 

(1) Die konkreten Bedingungen, das Vorschlagsrecht und das Vorschlagsverfahren, das 

Auswahlverfahren, zu übergebende Gegenstände, die Höhe einer etwaigen finanziellen 

Zuwendung und die Modalitäten der Verleihung der einzelnen Preise werden in gesonderten 

Richtlinien durch den jeweils zuständigen Ausschuss oder die jeweils zuständige 

Kommission festgelegt. Die Zuständigkeit ergibt sich aus der Zuständigkeits- und 

Verfahrensordnung für die Ausschüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und ihre 

Kommissionen. 

(2) Die mit der Preisverleihung gewährten Zuwendungen stellen öffentlich-rechtliche 

Leistungen dar.  

(3) Ein Anspruch auf die Verleihung eines Preises besteht nicht.  



§ 3 

(1) Eine Verurteilung wegen eines Verbrechens (§ 12 Abs. 1 StGB) schließt die Verleihung 

eines Preises grundsätzlich aus. Bei der Verurteilung wegen eines Vergehens (§ 12 Abs. 2 

StGB) ist die Verleihung eines Preises möglich und steht im Ermessen des LVR, wenn die 

Strafe nicht mehr im Führungszeugnis eingetragen ist. 

(2) Erweist sich der*die Preisträger*in durch sein*ihr späteres Verhalten, insbesondere 

durch die Begehung einer Straftat oder durch Verletzung der demokratischen 

Staatsordnung der Auszeichnung als unwürdig oder wird ein solches Verhalten nachträglich 

bekannt, so soll die Auszeichnung aberkannt werden. Bereits erfolgte Zuwendungen in 

Form von Gegenständen oder Geldbeträgen sind in diesem Fall zurückzugewähren. 

(3) Über die Aberkennung und Rückforderung von Zuwendungen entscheidet der 

Landschaftsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung. 

§ 4 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  



TOP 4 Haushalt 2025/2026



TOP 4.1 Anträge zum Haushalt



Antrag Nr. 15/214

Datum: 20.01.2025
Antragsteller: GRÜNE

Schulausschuss 27.01.2025 empfehlender
Beschluss

Kulturausschuss 03.02.2025 empfehlender
Beschluss

Landesjugendhilfeausschuss 06.02.2025 empfehlender
Beschluss

Ausschuss für Inklusion 11.02.2025 empfehlender
Beschluss

Finanz- und
Wirtschaftsausschuss

14.02.2025 empfehlender
Beschluss

Landschaftsausschuss 19.02.2025 empfehlender
Beschluss

Landschaftsversammlung 25.02.2025 Beschluss

Tagesordnungspunkt:
Haushalt 2025/2026: Mobilitätsfonds Erhöhung der Mittel und Ausweitung
des Geltungsbereiches)

Beschlussvorschlag:

1. Die Mittel für den Mobilitätsfonds werden um 100.000 Euro auf dann 600.000
Euro angehoben. Die Mittel werden dem Etat des Kulturbereichs zusätzlich zur
Verfügung gestellt.

2. Die Förderrichtlinien für den Mobilitätsfonds des Landschaftsverbandes
Rheinland werden wie folgt geändert:

Neue Formulierung unter 1. Allgemeines, Satz 2:

öffentlich



"Auch Fahrten zu den im Arbeitskreis der NS-Gedenkstätten und -
Erinnerungsorte in NRW e.V. genannten Einrichtungen sowie zu den
Museen, Gedenkstätten und Erinnerungsorten des Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL), die durch den LWL-Mobilitätsfonds gefördert werden,
sind förderfähig."

Begründung:

1. Der seit 2019 bestehende Mobilitätsfonds wird nach wie vor von Schulen und
Kindertagesstätten stark nachgefragt.

Für das Jahr 2023 waren die zur Verfügung gestellten Mittel bereits zum 26.6.2023
ausgeschöpft, woraufhin eine Erhöhung der Mittel von bis dahin 300.000.- Euro auf
500.000.- Euro beschlossen wurde.

Für das Jahr 2024 wurden bis zum 31.3.2024 bereits 310 Anträge mit einer
Gesamtfördersumme von 229.089,67 Euro bewilligt.

Die Finanzierung von Fahrten zu den Kultureinrichtungen des LVR kommt Kindern
und Jugendlichen aus allen Mitgliedskörperschaften zu Gute und ist damit ein
Projekt, das dem LVR in seiner Rolle als Aufgabenträger für die Kommunen und
Kreise im Rheinland besonders entspricht.

Seit der Ausweitung der förderfähigen Ziele auf Museen des LWL ist der
Mobilitätsfonds auch ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit der beiden
Landschaftsverbände geworden.

 

2. Auch bisher schon sind Fahrtkosten von Antragsberechtigten zu Besuchen von
NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorten im Gebiet des LVR dann zuschussfähig,
wenn diese zumindest eine Mehrheitsbeteiligung des LVR aufweisen. Auch Besuche
zu den Gedenkstätten in Westfalen sind zuschussfähig, wenn sie durch den LWL-
Mobilitätsfonds als zuschussfähig festgestellt sind.

Mit der Änderung soll erreicht werden, dass Fahrten zu allen NS-Gedenkstätten und
-Erinnerungsorten, die im genannten Verein kooperieren, zuschussfähig werden,
unabhängig davon, ob sie in Trägerschaft oder Teilträgerschaft einer der
Landschaftsverbände stehen.  

Die Frage danach, ob eine Gedenkstätte in Trägerschaft oder Teilträgerschaft der
Landschaftsverbände steht, ist für die Frage, ob die konkreten Erinnerungsorte für
die Demokratiebildung wichtige Ziele darstellen, zweitrangig. Vorrangig sollte von
Interesse sein, ob die Gedenkstätten oder Erinnerungsorte in angemessener Weise
mit dem Thema des Nationalsozialismus umgehen. Dazu wiederum bietet die
Mitgliedschaft in o.g. Verein die Gewähr.

Ralf Klemm
Fraktionsgeschäftsführer



Antrag Nr. 15/223

Datum: 20.01.2025
Antragsteller: GRÜNE

Schulausschuss 27.01.2025 empfehlender
Beschluss

Landesjugendhilfeausschuss 06.02.2025 empfehlender
Beschluss

Ausschuss für Digitale
Entwicklung und Mobilität

12.02.2025 empfehlender
Beschluss

Finanz- und
Wirtschaftsausschuss

14.02.2025 empfehlender
Beschluss

Landschaftsausschuss 19.02.2025 empfehlender
Beschluss

Landschaftsversammlung 25.02.2025 Beschluss

Tagesordnungspunkt:
Haushalt 2025/2026: Fachtagung zur Nutzung und Folgen von Social Media
bei Kindern und Jugendlichen

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird gebeten, dezernatsübergreifend eine Fachtagung zur Nutzung
von Social Media bei Kindern und Jugendlichen und den Folgen der Nutzung
auszurichten.

Begründung:

Alle Kinder und Jugendliche sollen digitale Kompetenzen erwerben können. Die
Digitalisierung hat weitgehend den Einzug in die Schulen geschafft; im privaten
Bereich begleitet das Handy heute wohl nahezu alle Familien. Auch in Kitas werden
digitale Medien in den Händen der Erzieher*innen und Eltern genutzt. Oftmals haben
ältere Kinder und Jugendliche mehr (Erfahrungs-) Wissen über die Nutzung von
Smartphones und Tablets als ihre Eltern.

öffentlich



Zur Digitalisierung gehört aber auch, sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche
selbstbestimmt, sicher und gesund an der digitalen Welt teilhaben können. Die
Probleme, die mit Social Media verbunden sein können durch eine übermäßige
Nutzung, das Suchtpotential, Mobbing im Netz oder die Gefahr der
Verdrängung persönlicher Kommunikation, müssen erkannt werden und verlangen
Präventionsstrategien, insbesondere auch von uns Erwachsenen in unserer
Vorbildfunktion.

Eine Fachtagung soll dazu dienen, über mögliche Gefahren der Digitalisierung
unseres Alltags, insbesondere über Social Media, zu reflektieren und
Präventionsstrategien zu entwickeln. Es geht dabei nicht um Maschinenstürmerei,
sondern um die kritische Diskussion über das Potenzial der digitalen Medien, aber
auch über die Folgen ihrer Nutzung für die zwischenmenschliche Kommunikation
und für unsere Demokratie.

Ralf Klemm
Fraktionsgeschäftsführer

 







Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 15/2877

öffentlich

Datum: 10.01.2025

Dienststelle: Fachbereich 21

Bearbeitung: Herr Geier

Landesjugendhilfeausschuss 06.02.2025 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsentwurf 2025/2026; 
hier: Zuständigkeiten des Landesjugendhilfeausschusses

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Doppelhaushaltes 2025/2026 für die Produktgruppen 049 bis 052 im 
Produktbereich 06 wird gemäß der Vorlage Nr. 15/2877 zugestimmt. 

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

In Vertretung

H i l l r i n g h a u s
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Zusammenfassung 

Mit Vorlage Nr. 15/2764 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 
2025 und 2026 mit Haushaltsplan und Anlagen am 11. Dezember 2024 in die Landschafts-
versammlung Rheinland eingebracht. Die Beratung wurde dem Beschlussvorschlag entspre-
chend in die Fachausschüsse verwiesen.  

Mit der vorliegenden Sitzungsvorlage werden dem Landesjugendhilfeausschuss die Teiler-
gebnis- und Teilfinanzpläne für die in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen 049 bis 
052 im Produktbereich 06 zur Beschlussfassung vorgelegt. 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/2877: 

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 mit Haushaltsplan und 
Anlagen wurde am 11. Dezember 2024 mit Vorlage Nr. 15/2764 in die Landschaftsver-
sammlung Rheinland eingebracht und zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.  

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025/2026 mit allen Anlagen ist in der 
Sitzung der Landschaftsversammlung Rheinland am 25. Februar 2025 vorgesehen. 

Als Fachausschuss ist der Landesjugendhilfeausschuss für die Beratung der folgenden Pro-
duktgruppen des Haushaltes zuständig:  

Produktbereich 06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe               Seiten 

PG 049  Dezentraler Service- und Steuerungsdienst 
Dezernat 4    4 - 9 

PG 050 Erzieherische Hilfen   10 - 15

PG 051 Hilfen für Kinder und Familien 16 - 27 

PG 052 Jugend 28 - 41 

(Jeweils außer investiven Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie deren 
Förderung; die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bau- und Vergabeausschuss.) 

Dieser Sitzungsvorlage sind in der digitalen Version die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 
für die betreffenden Produktgruppen beigefügt (s. Anlagen).  

Hinweis: Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen und -erträgen wer-
den ausschließlich im Rahmen der Sitzungsvorlage für den Finanz- und Wirtschaftsaus-
schuss sowie den Landschaftsausschuss dargestellt. 

In Vertretung 

H i l l r i n g h a u s 
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.131 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 74.163 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 1.805.041 2.255.373 2.494.966 2.255.373 2.300.481 2.346.490 2.393.419
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.744.078 2.310.051 2.277.354 2.440.295 2.440.295 2.440.295 2.440.295
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.029 4.716 4.716 4.716 4.716 4.716 4.716
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.778 44.600 65.350 65.350 65.350 65.350 65.350
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.573.926 4.614.740 4.842.386 4.765.734 4.810.841 4.856.851 4.903.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) 3.499.763- 4.614.740- 4.842.386- 4.765.734- 4.810.841- 4.856.851- 4.903.780-
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 3.499.763- 4.614.740- 4.842.386- 4.765.734- 4.810.841- 4.856.851- 4.903.780-

18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 876 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 876 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.498.886- 4.614.740- 4.842.386- 4.765.734- 4.810.841- 4.856.851- 4.903.780-

Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.498.886- 4.614.740- 4.842.386- 4.765.734- 4.810.841- 4.856.851- 4.903.780-

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 049 LVR-Dezernent
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4 Herr Knut Dannat
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Haushaltsplan 2025 / 2026 Produktgruppe 049 LVR-Dezernent

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Herr Knut Dannat

Dezernat 4, Jugend

E r l ä u t e r u n g e n :

2025 2026

Zeile 11: Personalaufwendungen 

2.494.966 EUR   2.255.373 EUR  Personalaufwendungen der PG 049

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.510.848 EUR   1.637.963 EUR  IT-Aufwendungen für Dezernat 4, außer Elementarbildung + Eingliederungshilfe (PGen 049, 050, 051, 052)

766.506 EUR      802.332 EUR     IT-Aufwendungen für Dezernat 4, Elementarbildung (PG074) + Eingliederungshilfe (PG086)

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

4.716 EUR          4.716 EUR         Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

33.750 EUR        33.750 EUR       Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände

2.000 EUR          2.000 EUR         Aufwendungen Geschäftsausgaben LR 4

2.500 EUR          2.500 EUR         Reisekosten

5.250 EUR          5.250 EUR         Gästebewirtung & Repräsentation

1.000 EUR          1.000 EUR         Fachliteratur

20.500 EUR        20.500 EUR       Werbung

350 EUR             350 EUR            Personalrat
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 049 LVR-Dezernent

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4 Herr Knut Dannat

Personalplan im NKF-Haushalt Ergebnis Ansatz

2023 2024 2025 2026

Beamte 11,73 17,00 17,00 17,00

Tariflich Beschäftigte 12,37 11,00 11,00 11,00
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029

Laufende Verwaltungstätigkeit
01 Einzahlungen aus laufender 28.641 0 0 0 0 0 0 0 0

Verwaltungstätigkeit
02 Auszahlungen aus laufender 3.673.736 4.913.024 4.987.850 4.873.774 0 0 4.918.881 4.964.891 5.011.820

Verwaltungstätigkeit
03 Saldo aus lfd. Verwaltungstä- 3.645.095- 4.913.024- 4.987.850- 4.873.774- 0 0 4.918.881- 4.964.891- 5.011.820-

tigkeit (Zeilen 1 u. 2)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

04 aus Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen

05 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen

06 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen

07 aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entgelten

08 aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Summe der investiven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen
Auszahlungen

10 für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden

11 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 für den Erwerb von beweglichem 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Anlagevermögen
13 für den Erwerb v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Summe der investiven 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Auszahlungen
17 Saldo Investitionstätigkeit 0 3.000- 3.000- 3.000- 0 0 3.000- 3.000- 3.000-

(Zeilen 9 und 16)

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 049 LVR-Dezernent
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4 Herr Knut Dannat
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

18 EZ Investkredite/kreditähnliche 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechtsgeschäfte

19 EZ Rückflüsse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

20 EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zur Liquiditätssicherung

21 Summe der Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen

22 AZ Tilgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

23 AZ Gewährung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

24 AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zur Liquiditätssicherung

25 Summe der Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzierungstätigkeit

26 Saldo aus Finanzierungs- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tätigkeit (Zeilen 21 und 25)

27 Saldo Einzahlungen ./. Aus- 3.645.095- 4.916.024- 4.990.850- 4.876.774- 0 0 4.921.881- 4.967.891- 5.014.820-
zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 049 LVR-Dezernent
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4 Herr Knut Dannat
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.633 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 31.633 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 4.216 0 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 729 0 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 26.783 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.422 0 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 35.151 0 0 0 0 0 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) 3.518- 0 0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 3.518- 0 0 0 0 0 0

18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.518- 0 0 0 0 0 0

Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.518- 0 0 0 0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 050 LVR-Dezernent
Erzieherische Hilfen Herr Knut Dannat
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 050 LVR-Dezernent

Erzieherische Hilfen Herr Knut Dannat

Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst bis 2019 das Produkt:

050.02 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Ab 2020 sind die Leistungen dieser Produkte in der Produktgruppe 052 zu finden:

050.02 wurde verlagert in das Produkt 052.08 "Aufsicht über stationäre Einrichtungen"""" - mit folgender Ausnahme:

In der Produktgruppe 050 verblieb die Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder.

Darüber hinaus wurde ab 2020 das Produkt 050.01 ""Beratung der Jugensämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGBVIII"" in das Produkt 052.01 ""Fachberatung"" verlagert.

In der gesamten Produktgruppe 050 werden nun für die Jahre 2024 ff. keine Erträge und Aufwendungen geplant, da die Aufgaben der Stiftung Anerkennung und Hilfen im Jahr 2022 ausgelaufen sind.

Zielgruppe(n)

Menschen, die als Kinder und/oder Jugendliche in Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Kinder- und Jugendpsychiatrien oder in ehemaligen Sonderschulen mit angeschlossenem Internatsbetrieb in den alten

Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1975 und in den neuen Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1990 untergebracht waren und heute im Rheinland wohnen."""

11



Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 050 LVR-Dezernent

Erzieherische Hilfen Herr Knut Dannat

Produkt 05002 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Ziele
- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebserlaubnisse und örtliche

Prüfungen.

- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch

Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2 ,6,7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 SGB VIII

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 1.428 0 0 0

- Erträge 31.633 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 30.205 0 0 0

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 1.428 0 0 0
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029

Laufende Verwaltungstätigkeit
01 Einzahlungen aus laufender 33.633 0 0 0 0 0 0 0 0

Verwaltungstätigkeit
02 Auszahlungen aus laufender 10.743 0 0 0 0 0 0 0 0

Verwaltungstätigkeit
03 Saldo aus lfd. Verwaltungstä- 22.890 0 0 0 0 0 0 0 0

tigkeit (Zeilen 1 u. 2)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

04 aus Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen

05 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen

06 aus der Veräußerung von 73.060 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen

07 aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entgelten

08 aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Summe der investiven 73.060 0 0 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen
Auszahlungen

10 für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden

11 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 für den Erwerb von beweglichem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anlagevermögen
13 für den Erwerb v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Summe der investiven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen
17 Saldo Investitionstätigkeit 73.060 0 0 0 0 0 0 0 0

(Zeilen 9 und 16)

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 050 LVR-Dezernent
Erzieherische Hilfen Herr Knut Dannat
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

18 EZ Investkredite/kreditähnliche 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechtsgeschäfte

19 EZ Rückflüsse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

20 EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zur Liquiditätssicherung

21 Summe der Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen

22 AZ Tilgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

23 AZ Gewährung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

24 AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zur Liquiditätssicherung

25 Summe der Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzierungstätigkeit

26 Saldo aus Finanzierungs- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tätigkeit (Zeilen 21 und 25)

27 Saldo Einzahlungen ./. Aus- 95.950 0 0 0 0 0 0 0 0
zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 050 LVR-Dezernent
Erzieherische Hilfen Herr Knut Dannat
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 523.796 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 118.121 0 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 705 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 642.723 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
11 - Personalaufwendungen 7.034.991 8.159.134 9.290.391 9.341.010 9.527.831 9.718.387 9.912.755
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.125 16.500 16.000 17.000 16.000 17.000 16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.537 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.416 69.550 62.650 82.650 62.650 82.650 62.650
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.075.070 8.247.612 9.371.469 9.443.088 9.608.909 9.820.465 9.993.833
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) 6.432.348- 8.147.612- 9.271.469- 9.343.088- 9.508.909- 9.720.465- 9.893.833-
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 6.432.348- 8.147.612- 9.271.469- 9.343.088- 9.508.909- 9.720.465- 9.893.833-

18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.432.348- 8.147.612- 9.271.469- 9.343.088- 9.508.909- 9.720.465- 9.893.833-

Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.432.348- 8.147.612- 9.271.469- 9.343.088- 9.508.909- 9.720.465- 9.893.833-

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent
Hilfen für Kinder und Familien Herr Knut Dannat
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Haushaltsplan 2025 / 2026 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent

Hilfen für Kinder und Familien Herr Knut Dannat

E r l ä u t e r u n g e n:

2025 2026

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100.000 EUR      100.000 EUR      Personalkostenerstattungen des Landes; Koordinationsverträge

Zeile 11: Personalaufwendungen 

9.290.390 EUR   9.341.010 EUR   Personalaufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.000 EUR        11.000 EUR        Honorare zur Fort- und Weiterbildung für aktuelle Themen der Aufsicht und Beratung der Kindertagesstätten

5.000 EUR          6.000 EUR          Druck aktueller Broschüren oder Broschürenneuauflagen 

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

2.428 EUR          2.428 EUR          Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.300 EUR        20.300 EUR        Reisekosten für Beratung und Aufsicht von Kindertagesstätten

15.500 EUR        35.500 EUR        Veranstaltungen & Events

19.850 EUR        19.850 EUR        Fortbildung einschließlich Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

4.000 EUR          4.000 EUR          Gästebewirtung & Repräsentation

3.000 EUR          3.000 EUR          Werbung, Zeitschriften und Fachliteratur

Beschreibung der Aufgabenfelder der Produktgruppe:

1. Finanzielle Förderung von Beratungsstellen und Familienbildung

Anerkannte Einrichtungen der Familienbildung (Familienbildungsstätten) erhalten Mittel nach dem Weiterbildungsgesetz. Darüber hinaus werden 

In der PG 051 „Hilfen für Kinder und Familien“ werden jährlich Mittel des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen in  Höhe von ca. 2,8 Mrd EUR an 

öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe bewilligt. Die Mittelbuchung erfolgt direkt zu Lasten des Landeshaushaltes. Gefördert werden u.a. 5.850 Kinder-

tageseinrichtungen sowie 465 Beratungsstellen und Familienbildungsstätten (einschließlich Geschäftsstellen). Die Zentrale Adoptionsstelle, der Schutz von   

Kindern in Tageseinrichtungen sowie die Qualifizierung von Trägern, Fachberatungen und Fachkräften stellen weitere Bestandteile der Produktgruppe dar.

Gefördert werden die Personal- und Sachkosten von Familien-, Schwangerschafts- und Frauenberatungsstellen. Mit der Landesförderung wird die Finanz- 

ausstattung von freien und kommunalen Trägern dieser Beratungsstellen sichergestellt. Die Förderung bestimmt sich nach den jeweiligen Verordnungen,

Förderrichtlinien sowie besonderen Erlassen des Landes. Das Land finanziert seit 2021 neu den flächendeckenden Ausbau der spezialisierten Beratung.
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Haushaltsplan 2025 / 2026 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent

Hilfen für Kinder und Familien Herr Knut Dannat

Landeszuschüsse für den Gebührennachlass, für Angebote unter der Dachmarke "Elternstart NRW", für verschiedene Projekte im Rahmen der Familien-

bildung, für die überörtliche Organisation der Familienhilfe sowie der Familienselbsthilfe, für Fluchtstätten für Mädchen, die von Zwangsverheiratung bedroht

oder betroffen sind und für Kooperationen gegen Gewalt an Frauen bewilligt. Das Gesamtbudget beträgt 65 Mio. EUR.

2. Zentrale Adoptionsstelle

Im Rahmen der internationalen Adoption nimmt die zentrale Adoptionsstelle die Aufgaben der Zentralen Behörde im Sinne des Haager Adoptions-

übereinkommens wahr. Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet sie eng mit den anderen zentralen Adoptionsstellen der Landesjugendämter in Deutsch- 

land sowie mit der Bundeszentralstelle für Auslandsadoption beim Bundesamt für Justiz zusammen. Die Arbeit umfasst die Adoptionsvermittlung von im 

Ausland lebenden Kindern an Bewerber*innen aus dem Zuständigkeitsbereich des LVR-Landesjugendamtes Rheinland einschließlich der nachgehenden 

Adoptionsbegleitung, die Prüfung von Kindervorschlägen aus dem Ausland, die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen gegenüber den Familien-

gerichten in Adoptionsverfahren mit Auslandsberührung sowie der Beratung von Notaren, Rechtsanwälten, Standesämtern und Ausländerbehörden zu 

rechtlichen Fragen bei Adoptionen mit Auslandsberührung. Neben der Beratung und Fortbildung der Fachkräfte der Adoptionsvermittlungsstellen der 

öffentlichen und freien Träger im Rheinland obliegt ihr die Anerkennung, Zulassung und Aufsicht von Adoptions- und Auslandsvermittlungsstellen in 

freier Trägerschaft.

3. Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Gefördert werden die Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach dem Gesetz zur frühen Bildung von Kindern des Landes

Nordrhein-Westfalen (Kinderbildungsgesetz - KiBiz). Mit dem Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten von Kindertageseinrichtungen und

Kindertagespflege wird der Betrieb dieser Einrichtungen sichergestellt. Die Zuschüsse nach dem KiBiz werden im Jahr 2025 voraussichtlich mehr als 

2,5 Mrd. EUR betragen. Ferner werden Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereiches sowie Maßnahmen zur Kinderbetreu-

ung in besonderen Fällen gefördert. Das Fördervolumen für diese beiden Förderprogramme wird bei Fortsetzung der Förderprogramme jährlich voraus-

sichtlich rund 20 Mio. EUR betragen.

Daneben wird nach der Vorgabe der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und

Kindertagespflege, der investive Ausbau der Kindertagesbetreuung mit Bundes- und Landesmitteln gefördert. Für die Jahre 2022 und 2023 ist von einer

jährlichen Gesamtzuwendungssumme von rund 95 Mio. EUR für den Bereich des LVR-Landesjugendamtes Rheinland auszugehen. Außerhalb der inves-

tiven Förderung der Kindertagesbetreuung werden investive Mittel nach dem Kinder- und Jugendförderplan des Bundes und des Landes Nordrhein-West-

falen an freie Träger der Jugendhilfe in Höhe von jährlich rund 5 Mio. EUR bewilligt.
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Haushaltsplan 2025 / 2026 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent

Hilfen für Kinder und Familien Herr Knut Dannat

4. Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen / Qualifizierung der Träger, Fachberatungen und Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung

Kindertageseinrichtungen haben die Aufgabe, allen Kindern vielfältige und ganzheitliche frühkindliche Bildung zu ermöglichen. Das Recht der Kinder auf

Bildung und der sich daraus ergebende Auftrag der Bildungsförderung sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) formuliert. Das Kinderbildungs-

gesetz (KiBiz) konkretisiert das Ziel der Bildungsförderung in Kindertageseinrichtungen. Auf der Grundlage der §§ 45 ff. SGB VIII werden Betriebserlaub-

nisse für den Betrieb von ca. 6.000 Tageseinrichtungen für Kinder erteilt. Die Träger von Tageseinrichtungen werden im Betriebserlaubnisverfahren 

beraten, und es erfolgt abschließend die Prüfung, ob das Wohl der Kinder (strukturell) in Tageseinrichtungen gesichert ist. Um die Aufgaben nach §§ 45 ff. 

und § 79a SGB VIII (Aufsicht und Beratung über Kindertageseinrichtungen, Qualitätsentwicklung, Qualifizierung) zu erfüllen, finden jährlich ca. 16.500

Beratungen von Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder, Jugendämtern und Fachberatungen statt. Neubauten, bauliche Änderungen, neue Zielgruppen,

erweiterte Öffnungszeiten erfordern ein Betriebserlaubnisverfahren. Jährlich werden zwischen 650-850 Betriebserlaubnisse erteilt.

Die Qualifizierung, Weiterentwicklung und Unterstützung der Träger, Fachberatungen, Kitaleitungen und Fachkräfte in den Einrichtungen wird über die Fach-

beratung, die Entwicklung von Empfehlungen und Arbeitshilfen sowie über Fortbildungsmaßnahmen des Landesjugendamtes verfolgt (§ 85 SGB VIII). Es 

werden jährlich Fortbildungen in einem Umfang von ca. 70 Veranstaltungstagen durchgeführt, seit 2021 verstärkt auch online. Pro Jahr werden zwei bis 

drei Empfehlungen bzw. Arbeitshilfen veröffentlicht. Darüber hinaus werden die im Rahmen der Personalverordnung NRW (PersV) geforderten Qualifizie- 

rungsmaßnahmen und Praxiszeiten geprüft und entsprechende Bescheinigungen ausgestellt. 

In 2021 hat der Aufbau des Teams "Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung" begonnen, um neu die Aufgaben nach § 128 SGB IX (anlassabhängige 

Prüfungen), und nach § 8 AG-SGB IX NRW (anlassunabhängige Püfungen) auszuführen. Geprüft werden in diesem Team die rheinischen Kindertagesbe-

treuungseinrichtungen sowie die Einrichtungen der Frühförderung / Interdisziplinären Frühförderung, die Eingliederungshilfemittel nach dem SGB IX erhal-

ten. Ziel der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung ist es, durch Beratung, Empfehlung und Vorgabe zu einer Weiterentwicklung der Qualität der Einglie-

derungshilfeleistungen zu gelangen.
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent

Hilfen für Kinder und Familien Herr Knut Dannat

Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

051.01 Förderung von Tageseinrichtungen

051.02 Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung

051.03 Adoptionen

051.04 Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen

Personalplan im NKF-Haushalt Ergebnis Ansatz

2023 2024 2025 2026

Beamte 12,28 34,50 36,00 36,00

Tariflich Beschäftigte 63,56 66,00 80,00 80,00
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent

Hilfen für Kinder und Familien Herr Knut Dannat

Produkt 05101 Förderung von Tageseinrichtungen

Ziele
- Förderung von Tageseinrichtungen aus Landesmitteln und Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Förderrichtlinien des Landes

Ergebnis Ansatz

2023 2024 2025 2026

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- bewilligte Fördermittel nach KiBiz in Euro 2.481.637.514,00 2.689.105.536,00 2.682.156.540,00 2.788.412.423,00

- Anzahl konsumtiv geförderter Plätze in KiTa in Stück 413.765,00 415.000,00 424.189,00 429.499,00

- bewilligte investive Fördermittel KiTa in Euro 80.858.342,00 95.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

- Anzahl investiv geförderter Plätze in KiTa in Stück 10.345,00 12.200,00 7.500,00 7.500,00

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 0 0

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 0 0

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent

Hilfen für Kinder und Familien Herr Knut Dannat

Produkt 05102 Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung

Ziele
- Förderung aus Landesmitteln u.a. von Familienberatungsstellen und -bildungsstätten Frauenberatungsstellen, Beratungsstellen für Schwangerschafts-und Familienplanung.

- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII, Weiterbildungsgesetz NRW, Haushaltsgesetz des Landes

Ergebnis Ansatz

2023 2024 2025 2026

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 2 2 2 2

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 247 200 240 240

- bewilligte Fördermittel Familienunterstützung in Euro 70.765.602,00 65.000.000,00 72.000.000,00 75.000.000,00

- Anzahl geförderter familienunter. Maßnahmen/Institutionen in Stück 1.369,00 980,00 960,00 960,00

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 0 0

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 0 0

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent

Hilfen für Kinder und Familien Herr Knut Dannat

Produkt 05103 Adoptionen

Ziele
- Weiterentwicklung, Vermittlung und Vereinheitlichung von rechtlichen, sozialpädagogischen und psychologischen Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Wahrung des Kindeswohls und Kindesschutzes

bei Adoptionen und Adoptionsvermittlungen.

Die Umsetzung soll in erster Linie durch Beratungen, Gutachten und Fortbildungen erfolgen.

Auftragsgrundlage: § 85 II Nr. 8 SGB VIII, §§ 2,4,10,11 Adoptionsvermittlungsgesetz, § 2 Adoptionsübereinkommen - Ausführungsgesetz

Ergebnis Ansatz

2023 2024 2025 2026

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 4 10 8 8

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 123 240 200 200

- Anzahl Beratung Privatpersonen zu Adoption in Stück 1.113,00 600,00 600,00 600,00

- Anzahl Beratung Adoptionsvermittlungsstellen in Stück 1.887,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 335- 4.000- 12.000- 12.000-

- Erträge 3.231 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 3.566 4.000 12.000 12.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 335- 4.000- 12.000- 12.000-
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent

Hilfen für Kinder und Familien Herr Knut Dannat

Produkt 05104 Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen

Ziele
- Schaffung gleicher Rahmenbedingungen und Rechtssicherheit für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder in Tageseinrichtungen durch Betriebserlaubnisse und örtliche Prüfungen.

- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch

Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: § 85 II i.V.m. §§ 45 ff. SGB VIII, Kinderbildungsgesetz.

Ergebnis Ansatz

2023 2024 2025 2026

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück 617 750 650 650

- Anzahl der Beratungen und Besichtigungen in Stück 17.183 16.500 18.000 20.000

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 75 70 70 70

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 2.510 2.200 2.500 2.500

- Anzahl anlassbezogene Prüfungen SGB IX in Stück 1,00 40,00 5,00 5,00

- Anzahl anlasslose Prüfungen SGB IX in Stück 295,00 320,00 220,00 220,00

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 2.607- 39.500- 22.000- 43.000-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 2.607 39.500 22.000 43.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 2.607- 39.500- 22.000- 43.000-
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029

Laufende Verwaltungstätigkeit
01 Einzahlungen aus laufender 792.974 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000 100.000

Verwaltungstätigkeit
02 Auszahlungen aus laufender 7.074.330 8.245.184 9.369.041 9.440.660 0 0 9.606.481 9.818.037 9.991.405

Verwaltungstätigkeit
03 Saldo aus lfd. Verwaltungstä- 6.281.356- 8.145.184- 9.269.041- 9.340.660- 0 0 9.506.481- 9.718.037- 9.891.405-

tigkeit (Zeilen 1 u. 2)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

04 aus Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen

05 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen

06 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen

07 aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entgelten

08 aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Summe der investiven 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen
Auszahlungen

10 für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden

11 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 für den Erwerb von beweglichem 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Anlagevermögen
13 für den Erwerb v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Summe der investiven 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Auszahlungen
17 Saldo Investitionstätigkeit 0 3.000- 3.000- 3.000- 0 0 3.000- 3.000- 3.000-

(Zeilen 9 und 16)

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent
Hilfen für Kinder und Familien Herr Knut Dannat
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

18 EZ Investkredite/kreditähnliche 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechtsgeschäfte

19 EZ Rückflüsse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

20 EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zur Liquiditätssicherung

21 Summe der Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen

22 AZ Tilgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

23 AZ Gewährung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

24 AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zur Liquiditätssicherung

25 Summe der Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzierungstätigkeit

26 Saldo aus Finanzierungs- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tätigkeit (Zeilen 21 und 25)

27 Saldo Einzahlungen ./. Aus- 6.281.356- 8.148.184- 9.272.041- 9.343.660- 0 0 9.509.481- 9.721.037- 9.894.405-
zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 051 LVR-Dezernent
Hilfen für Kinder und Familien Herr Knut Dannat
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.355.812 1.310.000 1.274.000 1.274.000 1.274.000 1.274.000 1.274.000
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 530.065 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 591.358 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 154.162 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.631.397 1.610.000 1.574.000 1.574.000 1.574.000 1.574.000 1.574.000
11 - Personalaufwendungen 7.457.109 8.105.677 8.581.470 8.541.817 8.712.653 8.886.906 9.064.644
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.353.235 4.539.200 4.646.700 4.780.200 4.875.200 4.972.200 5.070.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.435 3.540 3.540 3.540 3.540 3.540 3.540
15 - Transferaufwendungen 1.226.677 1.086.544 1.106.544 1.106.544 936.544 938.544 940.584
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 524.675 183.400 208.400 208.400 208.400 208.400 208.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.564.132 13.918.361 14.546.654 14.640.501 14.736.337 15.009.590 15.287.368
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) 9.932.735- 12.308.361- 12.972.654- 13.066.501- 13.162.337- 13.435.590- 13.713.368-
19 + Finanzerträge 206 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 206 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9.932.529- 12.308.361- 12.972.654- 13.066.501- 13.162.337- 13.435.590- 13.713.368-

18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 49.000 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 49.000 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.883.529- 12.308.361- 12.972.654- 13.066.501- 13.162.337- 13.435.590- 13.713.368-

Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.883.529- 12.308.361- 12.972.654- 13.066.501- 13.162.337- 13.435.590- 13.713.368-

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent
Jugend Herr Knut Dannat
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Haushaltsplan 2025 / 2026 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent

Jugend Herr Knut Dannat 

E r l ä u t e r u n g e n :

2025 2026

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

420.000 EUR      420.000 EUR        Erstattung Personalaufwand für die Zentralstelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)

534.000 EUR      534.000 EUR        Erstattung Personalaufwand für Fachberater zur Qualifizierung der Jugendarbeit

320.000 EUR      320.000 EUR        Zuweisung der LVR- Sozial- und Kulturstiftung für die Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII (Refinanzierung,

Aufwand, siehe Zeile 15)

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- EUR                  - EUR                    Teilnehmerbeiträge der Fortbildungsveranstaltungen nicht geplant, im Gegenzug Aufwand in gleicher Höhe bei Zeile 16

reduziert (Abbildung Eigenanteil LVR)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

250.000 EUR      250.000 EUR        Erstattung Personalaufwand für die Landesstelle NRW

50.000 EUR        50.000 EUR          Erstattung Personalaufwand für die Geschäftsstelle Trägerkonferenz 2024

Zeile 11: Personalaufwendungen 

8.581.470 EUR   8.541.817 EUR     Personalaufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

44.500 EUR        48.000 EUR          Druck und Bearbeitung Informationsmaterial Jugendhilfe und Rechtsberatung

4.595.000 EUR   4.725.000 EUR     Kostenerstattung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. §§ 89 ff. SGB VIII

7.200 EUR          7.200 EUR            Externe Beratungen

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

3.540 EUR          3.540 EUR            Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 15: Transferaufwendungen 

125.000 EUR      125.000 EUR        13/440 Erinnerungsorte (Eigenanteil LVR)

320.000 EUR      320.000 EUR        14/657 Modellförderung (refinanziert, siehe Zeile 02)

70.000 EUR        70.000 EUR          Hilfe für Deutsche im Ausland gem. § 85 II Nr. 9 SGB VIII i.V.m. § 6 II SGB VIII (bis 2019 in PG050)

391.544 EUR      391.544 EUR        FÖJ-Plätze, die durch den LVR eigenfinanziert sind. Es werden über die bereits bestehenden zehn Plätze 26 weitere

eingerichtet, somit insgesamt 36, und darüber hinaus werden Fahrtkosten und Taschengelderhöhung für alle FÖJ-Plätze

gewährt.

200.000 EUR      200.000 EUR        15/149 Selbsthilfeprojekte Heimerziehung
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Haushaltsplan 2025 / 2026 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent

Jugend Herr Knut Dannat 

2025 2026

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 

17.000 EUR        17.000 EUR          Externe Fortbildungen für die Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend

50.000 EUR        50.000 EUR          Dienstreisen der Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend

4.900 EUR          4.900 EUR            Fachliteratur, Gästebewirtung, Werbung

70.000 EUR        70.000 EUR          Fortbildungsveranstaltung, Eigenanteil LVR
66.500 EUR        66.500 EUR          Informationsveranstaltungen der Bereiche Rechtliche Beratung, Soziale Dienste u. Vormundschaften, Aufsicht über 

stationäre Einrichtungen und Projekt "Gehört werden" 
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent

Jugend Herr Knut Dannat

Beschreibung
Ab 2020 sind Leistungen, die bisher in der Produktgruppe 050 zu finden waren, der Produktgruppe 052 zugeordnet worden.

Darüber hinaus sind die Produkte der Produktgruppe 052 neu strukturiert worden.

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

052.01 Fachberatung (enthält Leistungen des bis 2019 unter geführten Produkts)

052.02 Bewirtschaftung Jugendförderung

052.05 Kostenerstattung

052.06 Internationale Jugendarbeit

052.08 Aufsicht über stationäre Einrichtungen (bis 2019 050.02)

052.09 Gehört werden

052.10 Hilfe für Deutsche im Ausland

Zielgruppe(n)

- Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe, Schulen, und Hochschulen

- Einsatzstellen und Teilnehmenden des FÖJ, gemeinnützige Institutionen

- Bundes- und Landesbehörden, kommunale Spitzenverbände

- Bundearbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter

Personalplan im NKF-Haushalt Ergebnis Ansatz

2023 2024 2025 2026

Beamte 17,39 27,00 24,50 24,50

Tariflich Beschäftigte 61,70 64,00 72,50 72,50
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Jugend Herr Knut Dannat

Produkt 05201 Fachberatung

Ziele
Unterstützung und Weiterentwicklung der Fachpraxis der Jugendhilfe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem SGB VIII

Auftragsgrundlage: § 85 Abs. 2 Nr. 1-5, Nr. 8, Nr. 10 SGB VIII, § 79a SGB VIII

Ergebnis Ansatz

2023 2024 2025 2026

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Beratungstage in Tagen 768 822 833 833

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 238 188 205 205

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 5.059 4.120 4.250 4.550

- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück 53 50 50 50

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 69.819 54.700- 24.700- 24.700-

- Erträge 408.048 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 338.228 54.700 24.700 24.700

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 69.819 54.700- 24.700- 24.700-
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Jugend Herr Knut Dannat

Produkt 05202 Bewirtschaftung Jugendförderung

Ziele
- Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendförderplans NRW, Förderprogramme des Landes und des Bundes zur Jugendförderung und der Förderung von Modell- und Initialprojekten in der Jugendhilfe im Rheinland

- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung

Auftragsgrundlage: §§ 75, 85 i. V. m. § 11 Abs. 3 SGB VIII, verschiedene Richtlinien

Ergebnis Ansatz

2023 2024 2025 2026

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Beratungstage in Tagen 525 538 566 566

- Anzahl der Förderanträge in Stück 1.866 2.280 2.440 2.440

- Geförd. Projekte u. Instit. d. Jug.förd. 1.541 1.680 1.740 1.740

- bewilligte Fördermittel Jugendförderung in Euro 103.753.715,00 83.320.000,00 84.320.000,00 85.320.000,00

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 343.529- 591.544- 591.544- 591.544-

- Erträge 768.954 320.000 320.000 320.000

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 1.112.483 911.544 911.544 911.544

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 343.529- 591.544- 591.544- 591.544-
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Jugend Herr Knut Dannat

Produkt 05205 Kostenerstattung

Ziele
- Abwicklung der überörtlichen Kostenerstattung nach §§ 89ff SGB VIII

- Prüfung der Erstattungsvoraussetzungen

- Zahlbarmachung der Rechnungsbeträge

- Beratung der Jugendämter zu Zuständigkeiten nach §§ 86ff SGB VIII und zum Kostenerstattungsverfahren nach §§ 89ff SGB VIII

Auftragsgrundlage: §§ 89ff SGB VIII, § 89d SGB VIII in Verbindung mit § 15a AG-KJHG

Ergebnis Ansatz

2023 2024 2025 2026

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Entscheidungen in Stück 5.488 3.000 4.000 4.000

- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück 4.788 2.800 3.500 3.500

- Zahl der Rechtsberatungen in Stück 244 300 250 250

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 3.678.538- 4.500.000- 4.595.000- 4.725.000-

- Erträge 153.552 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 3.832.090 4.500.000 4.595.000 4.725.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 3.678.538- 4.500.000- 4.595.000- 4.725.000-
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent

Jugend Herr Knut Dannat

Produkt 05206 Internationale Jugendarbeit

Ziele
- Umsetzung internationaler Jugendarbeit mit Jugendlichen aus Angeboten der Jugendsozialarbeit

- Beteiligung von individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen, da diese Zielgruppe in der internationalen Jugendarbeit unterbesetzt ist

- Die Erfahrungen des Programms finden ihren Rückfluss in die Fachpraxis, so dass die beschriebene spezielle Zielsetzung des Programmes der - Weiterentwicklung internationaler Jugendarbeit in Europa durch

Rückfluss der Erfahrungen des Programms in die Fachpraxis.

- Umsetzung eines Bausteins der der LVR-Europastrategie

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 Sätze 1, 2, 3, 4 und 8 SGB VIII

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 42.317- 125.000- 125.000- 125.000-

- Erträge 77.915 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 120.232 125.000 125.000 125.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 42.317- 125.000- 125.000- 125.000-
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent

Jugend Herr Knut Dannat

Produkt 05207 Landesstelle NRW

Ziele
- Bundes- und landesweite Verteilung der neu eingereisten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge

- Beratung der 186 Jugendämter in NRW zum Verteilungsverfahren

Auftragsgrundlage: § 1 Abs. 1 des 5. AG-KJHG NRW in Verbindung mit §§ 42a ff. SGB VIII

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 38.800 0 0 0

- Erträge 38.800 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 0 0

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 38.800 0 0 0
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent

Jugend Herr Knut Dannat

Produkt 05208 Aufsicht über stationäre Einrichtungen

Ziele
- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebserlaubnisse und örtliche

Prüfungen.

- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch

Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2, 6, 7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 ff. SGB VIII

Ergebnis Ansatz

2023 2024 2025 2026

Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)

- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen 15 18 16 16

- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen 280 315 300 300

- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück 344,00 450,00 450,00 450,00

- Beratung, Besichtigung, örtl. Prüfung 522,00 750,00 750,00 750,00

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 4.214- 4.000- 4.000- 4.000-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 4.214 4.000 4.000 4.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 4.214- 4.000- 4.000- 4.000-
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent

Jugend Herr Knut Dannat

Produkt 05209 Gehört werden

Ziele
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der Jugendhilfe (§ 8 SGB VIII).

- Beteiligung als wichtiger Beitrag zum Kinderschutz in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe.

- Unterstützung junger Menschen, die in Nordrhein-Westfalen in Einrichtungen nach § 34 SGB VIII betreut werden, bei der Entwicklung und Implementierung landesweiter, einrichtungsübergreifender

Partizipationsstrukturen.

- enge Zusammenarbeit mit dem LWL-Landesjugendamt und der obersten Landesjugendbehörde bei der Umsetzung

Auftragsgrundlage: §§ 8 und 34 SGB VIII (KJHG), politischer Beschluss (14/1074)

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 13.117- 25.000- 50.000- 50.000-

- Erträge 63.317 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 76.435 25.000 50.000 50.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 13.117- 25.000- 50.000- 50.000-
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent

Jugend Herr Knut Dannat

Produkt 05210 Hilfe für Deutsche im Ausland

Ziele
- Gewährung von Jugendhilfe an Deutsche im Ausland unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 SGB VIII, Zuständigkeit des LVR- Landesjugendamtes, wenn der Geburtsort des jungen Menschen im Rheinland liegt

- Sicherstellung der in den Verträgen mit Belgien und den Niederlanden getroffenen Regelungen

Auftragsgrundlage: § 85 Abs. 2 Nr. 9 SGB VIII

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 10.760- 50.000- 70.000- 70.000-

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 10.760 50.000 70.000 70.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 10.760- 50.000- 70.000- 70.000-

39



Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029

Laufende Verwaltungstätigkeit
01 Einzahlungen aus laufender 3.396.000 1.610.000 1.574.000 1.574.000 0 0 1.574.000 1.574.000 1.574.000

Verwaltungstätigkeit
02 Auszahlungen aus laufender 13.050.846 16.914.821 14.543.114 14.636.961 0 0 14.732.797 15.006.050 15.283.828

Verwaltungstätigkeit
03 Saldo aus lfd. Verwaltungstä- 9.654.846- 15.304.821- 12.969.114- 13.062.961- 0 0 13.158.797- 13.432.050- 13.709.828-

tigkeit (Zeilen 1 u. 2)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

04 aus Zuwendungen für 8.340- 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen

05 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen

06 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen

07 aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entgelten

08 aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Summe der investiven 8.340- 0 0 0 0 0 0 0 0

Einzahlungen
Auszahlungen

10 für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden

11 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 für den Erwerb von beweglichem 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Anlagevermögen
13 für den Erwerb v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Summe der investiven 0 3.000 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 3.000

Auszahlungen
17 Saldo Investitionstätigkeit 8.340- 3.000- 3.000- 3.000- 0 0 3.000- 3.000- 3.000-

(Zeilen 9 und 16)

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent
Jugend Herr Knut Dannat
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

18 EZ Investkredite/kreditähnliche 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechtsgeschäfte

19 EZ Rückflüsse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

20 EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zur Liquiditätssicherung

21 Summe der Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen

22 AZ Tilgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

23 AZ Gewährung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

24 AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zur Liquiditätssicherung

25 Summe der Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzierungstätigkeit

26 Saldo aus Finanzierungs- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tätigkeit (Zeilen 21 und 25)

27 Saldo Einzahlungen ./. Aus- 9.663.186- 15.307.821- 12.972.114- 13.065.961- 0 0 13.161.797- 13.435.050- 13.712.828-
zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 052 LVR-Dezernent
Jugend Herr Knut Dannat
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Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 15/2827

öffentlich

Datum: 03.01.2024

Dienststelle: Fachbereich 21

Bearbeitung: Frau Uncu / Herr Geier / Herr Thews

Schulausschuss 
Sozialausschuss 
Landesjugendhilfeausschuss

27.01.2025 
28.01.2025 
06.02.2025

Kenntnis 
Beschluss 
Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsentwurf 2025/2026 
hier: Zuständigkeiten des Sozialausschusses

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Doppelhaushaltes 2025/2026 für die Produktgruppen 
1. des Dezernates 4: PG 074 und PG 086 (Produktbereich 05) 
2. des Dezernates 5: PG 034, PG 035, PG 041 und PG 075 (Produktbereich 05) und 
3. des Dezernates 7: PG 016, PG 017, PG 087, PG 088, PG 089, PG 090 (Produktbereich 
05)  
wird gemäß Vorlage Nr. 15/2827 zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein



Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

In Vertretung

H i l l r i n g h a u s
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Zusammenfassung 

Mit Vorlage Nr. 15/2764 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 
2025 und 2026 mit Haushaltsplan und Anlagen am 11. Dezember 2024 in die Landschafts-
versammlung Rheinland eingebracht. Die Beratung wurde dem Beschlussvorschlag entspre-
chend in die Fachausschüsse verwiesen.  

Mit der vorliegenden Sitzungsvorlage werden dem Sozialausschuss die Teilergebnis- und Teil-
finanzpläne für die in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen 074, 086, 034, 035, 
041, 075, 016, 017, 087, 088, 089 und 090 im Produktbereich 05 zur Beschlussfassung 
vorgelegt. 



2 

Begründung der Vorlage Nr. 15/2827:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 mit Haushaltsplan und 
Anlagen wurde am 11. Dezember 2024 mit Vorlage Nr. 15/2764 in die Landschaftsver-
sammlung Rheinland eingebracht und zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.  

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025/2026 mit allen Anlagen ist in der 
Sitzung der Landschaftsversammlung Rheinland am 25. Februar 2025 vorgesehen. 

Als Fachausschuss ist der Sozialausschuss für die Beratung der folgenden Produktgruppen 
des Haushaltes zuständig:  

1. Dezernat 4 – Kinder, Jugend und Familie 

Produktbereich 05  Soziale Leistungen  Seiten 

PG 074  Elementarbildung / Soziale Teilhabe 96 – 109 

PG 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX  122 – 139

2. Dezernat 5 – Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung 

Produktbereich 05  Soziale Leistungen Seiten 

PG 034  Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am 
Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen 
gleichgestellte behinderte Menschen 22 –  27 

PG 035  Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und  
ihnen gleichgestellte Personen  28 –  60 

PG 041  Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am  
Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen  
gleichgestellte behinderte Menschen  62 –  88 

PG 075  Soziales Entschädigungsrecht  110 – 121 
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3. Dezernat 7 – Soziales 

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Seiten 

PG 016  Verwaltung des Dezernates Soziales 6 –   10 

PG 017  Eingliederungshilfe zum Wohnen während  
der BTHG Umstellungsphase  12 –   21 

PG 087  SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene  
sowie für Kinder und Jugendliche über  
Tag und Nacht oder in Pflegefamilien 140 – 162  

PG 088 Leistungen nach dem SGB XII 
164 – 187 

PG 089 Leistungen nach dem GHBG 
188 – 195 

PG 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich 196 – 211 

(Jeweils außer investiven Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie deren 
Förderung; die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bau- und Vergabeausschuss.) 

Dieser Sitzungsvorlage ist/sind in der digitalen Version der/die Teilergebnis- und Teilfi-
nanzpläne für die betreffenden Produktgruppen beigefügt (s. Anlagen).  

Hinweis: Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen und -erträgen wer-
den ausschließlich im Rahmen der Sitzungsvorlage für den Finanz- und Wirtschaftsaus-
schuss sowie den Landschaftsausschuss dargestellt. 

In Vertretung 

H i l l r i n g h a u s 



Haushaltsjahr

Haushaltsplan
	 satzung

Entwurf
2025/26

Qualität für Menschen



 



Sozialausschuss 
 

 

Produktgruppe 016 Verwaltung des Dezernates Soziales (Dezentraler Service- und  

Steuerungsdienst Dezernat 7) ...................................................................................  Seite  6 
 

Produktgruppe 017 Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen 
und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten  
Hinweis: Ab den Haushaltsjahren 2020/21 werden in der PG017 bis zur Beendigung der Umstellung  

auf die neue Finanzierungssystematik nach dem BTHG nur noch ambulante Leistungen zum selbständigen  

Wohnen und Leistungen zum stationären Wohnen dargestellt .............................................................  Seite  12 

 
Produktgruppe 034 Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für 

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen .................................  Seite  22 
 

Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen 
gleichgestellte Personen ...........................................................................................  Seite  28 

 
Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für 

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen .................................  Seite  62 

 
Produktgruppe 065 Durchführung des Altenpflegegesetzes ...........................................  Seite  90 

 
Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe……………………………………………………..  Seite  96 

 
Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht ........................................................  Seite  110 

 
Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX……………………………………………. Seite  122 

 
Produktgruppe 087 SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und  

Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien………………………………………………..  Seite  140 



 

Produktgruppe 088 Leistungen nach dem SGB XII .......................................................  Seite  164 
 

Produktgruppe 089 Leistungen nach dem GHBG ..........................................................  Seite  188 
 

Produktgruppe 090 Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich ............................  Seite  196 
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 284.758 0 48.100 25.000 25.000 25.000 25.000
03 + Sonstige Transfererträge 289 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.275 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 230.498 100.000 270.000 270.000 120.000 120.000 120.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.384 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 543.204 120.000 343.100 320.000 170.000 170.000 170.000
11 - Personalaufwendungen 48.549.271 57.546.268 60.439.717 61.584.443 62.816.132 64.072.455 65.353.904
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.229.207 12.465.000 9.872.500 9.536.375 9.720.000 9.900.000 10.090.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 42.128 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 362.786 683.500 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 58.183.393 70.754.768 70.982.217 71.790.818 73.206.132 74.642.455 76.113.904
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) 57.640.189- 70.634.768- 70.639.117- 71.470.818- 73.036.132- 74.472.455- 75.943.904-
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.981 1 1 1 1 1 1
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.981- 1- 1- 1- 1- 1- 1-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 57.644.171- 70.634.769- 70.639.118- 71.470.819- 73.036.133- 74.472.456- 75.943.905-

18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 57.644.171- 70.634.769- 70.639.118- 71.470.819- 73.036.133- 74.472.456- 75.943.905-

Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 57.644.171- 70.634.769- 70.639.118- 71.470.819- 73.036.133- 74.472.456- 75.943.905-

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 016 LVR-Dezernent
Verwaltung des Dezernates Soziales Herr Dirk Rist

(Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7)
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Haushaltsplan 2025-2026 Produktgruppe 016 LVR-Dezernent

Verwaltung des Dezernates Soziales Herr Dirk Rist

E r l ä u t e r u n g e n  :

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Gem. Vereinbarung zur Umsetzung des Bundesförderprogramms "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" werden 2025 anteilige

Personalkosten erstattet (23.100 €).

Die Vereinbarung zum Erstattungsverfahren "Abschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für

Menschen mit Behinderungen" (gFAB) sieht eine Beteiligung an den Personalkosten von rd. 25.000 € p.a. vor.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Prüfungsgebühren gFAB werden hier gebucht (ca. 25.000 € p.a.).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Die Personalkosten der Geschäftsführung der BAGüS-Geschäftsstelle werden grds. durch die BAGüS erstattet (rd. 150.000 €).

Weiterhin werden hier die Personalersatzleitungen, bspw. aufgrund des gesetzlichen Mutterschutzes, erfasst (ca. 120.000 €).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden im Wesentlichen die IT Kosten des Dezernates Soziales ausgewiesen.

Das Dezernat Soziales ist bestrebt, die Digitalisierung im Rahmen des Projektes "Digitales Dezernat" weiter voranzutreiben. 

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände und allgemeine

Geschäftsaufwendungen liegen bei rd. 610.000 € .
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 016 LVR-Dezernent

Verwaltung des Dezernates Soziales Herr Dirk Rist

(Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7)

Personalplan im NKF-Haushalt Ergebnis Ansatz

2023 2024 2025 2026

Beamte 318,24 539,00 542,00 542,00

Tariflich Beschäftigte 365,69 292,50 305,50 305,50
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029

Laufende Verwaltungstätigkeit
01 Einzahlungen aus laufender 553.096 120.000 343.100 320.000 0 0 170.000 170.000 170.000

Verwaltungstätigkeit
02 Auszahlungen aus laufender 58.837.847 70.753.769 71.074.216 71.989.180 0 0 73.404.494 74.840.817 76.312.266

Verwaltungstätigkeit
03 Saldo aus lfd. Verwaltungstä- 58.284.751- 70.633.769- 70.731.116- 71.669.180- 0 0 73.234.494- 74.670.817- 76.142.266-

tigkeit (Zeilen 1 u. 2)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen

04 aus Zuwendungen für 164.455 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen

05 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen

06 aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen

07 aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entgelten

08 aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Summe der investiven 164.455 16.000 16.000 16.000 0 0 0 0 0

Einzahlungen
Auszahlungen

10 für den Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
und Gebäuden

11 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 für den Erwerb von beweglichem 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0

Anlagevermögen
13 für den Erwerb v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Summe der investiven 0 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0

Auszahlungen
17 Saldo Investitionstätigkeit 164.455 34.000- 34.000- 34.000- 0 0 0 0 0

(Zeilen 9 und 16)

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 016 LVR-Dezernent
Verwaltung des Dezernates Soziales Herr Dirk Rist

(Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7)
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2025 2026 2027 2028 2029

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

18 EZ Investkredite/kreditähnliche 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechtsgeschäfte

19 EZ Rückflüsse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

20 EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zur Liquiditätssicherung

21 Summe der Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen

22 AZ Tilgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

23 AZ Gewährung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investkredite/kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

24 AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zur Liquiditätssicherung

25 Summe der Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzierungstätigkeit

26 Saldo aus Finanzierungs- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tätigkeit (Zeilen 21 und 25)

27 Saldo Einzahlungen ./. Aus- 58.120.296- 70.667.769- 70.765.116- 71.703.180- 0 0 73.234.494- 74.670.817- 76.142.266-
zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 016 LVR-Dezernent
Verwaltung des Dezernates Soziales Herr Dirk Rist

(Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7)
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Haushaltsplan 2025/2026 LVR-Dezernent 
Herr Dirk Rist 

Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

01     Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.500.601 0 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 58.134.815 59.100.000 63.800.000 63.800.000 63.800.000 66.300.000 66.300.000

04 + Oeff.-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0

06 + Kosterstattungen und Kostenumlagen 7.920.248 1.014.000 4.414.000 4.414.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000

07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.026.597 0 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveraenderungen 0 0 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 107.582.261 60.114.000 68.214.000 68.214.000 68.200.000 70.700.000 70.700.000

11 - Personalaufwendungen 11.962.161 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 0 0 1.000.000 1.000.000

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen 1.873.523.342 2.032.300.000 2.055.000.000 2.098.400.000 2.188.300.000 2.246.300.000 2.314.600.000

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 345.979 0 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.885.831.481 2.032.300.000 2.056.000.000 2.099.400.000 2.189.300.000 2.247.300.000 2.315.600.000

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.778.249.220- 1.972.186.000- 1.987.786.000- 2.031.186.000- 2.121.100.000- 2.176.600.000- 2.244.900.000-

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwend. 795 0 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 795 0 0 0 0 0 0

22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit 

(= Zeilen 18 und 21)
1.778.250.015- 1.972.186.000- 1.987.786.000- 2.031.186.000- 2.121.100.000- 2.176.600.000- 2.244.900.000-

23 + Außerordentliche Erträge 2.215.947 0 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 2.215.947 0 0 0 0 0 0

26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 

Leistungebeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
1.776.034.068- 1.972.186.000- 1.987.786.000- 2.031.186.000- 2.121.100.000- 2.176.600.000- 2.244.900.000-

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0

29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.776.034.068- 1.972.186.000- 1.987.786.000- 2.031.186.000- 2.121.100.000- 2.176.600.000- 2.244.900.000-

30 - globaler Minderaufwand 0 34.000.000 0 0 0 0 0

31
= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwandes 

(= Zeilen 29 und 30)
1.776.034.068 1.938.186.000- 1.987.786.000- 2.031.186.000- 2.121.100.000- 2.176.600.000- 2.244.900.000-

Teilergebnisplan
Planung (€)

Produktgruppe 017

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase
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Haushaltsplan 2025-2026 Produktgruppe 017 LVR-Dezernent

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG Umstellungsphase Herr Dirk Rist

E r l ä u t e r u n g e n :

Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden in der PG 017 bis zur Beendigung der Umstellung auf die neue Finanzierungssystematik  

nach dem BTHG die ambulanten Leistungen zum selbständigen Wohnen und die Leistungen in den besonderen Wohnformen,

ehemals stationären Wohnen, dargestellt. 

Nach der Umstellung erfolgt die Abbildung der Kosten in der neuen PG 087 auf dem Teilprodukt 087.04.002 Assistenzleistungen.

Kennzahlen:  

2025 2026 Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres Leistungen erhalten

22.200 21.900 StaWo

51.000 51.500 BeWo

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Die Erstattungen der Pflegeversicherung mit jeweils rd. 56 Mio. € für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen bilden den größten Posten 

innerhalb der Transfererträge. Daneben wird hier der Einkommens- und Vermögenseinsatz der Leistungsberechtigten erfasst, die diese zur Reduzierung der 

Kosten der Eingliederungshilfe einzusetzen haben.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Hierbei handelt es sich um Erstattungen und Umlagen von Krankenkassen, Gemeinden und vom Land NRW.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Den Jugendhilfeträger werden für die Bearbeitung der Fälle in besonderen Wohnformen und im betreuten Wohnen die angefallenen Kosten erstattet.

Zeile 15: Transferaufwendungen 

Die Eingliederungshilfeleistungen zum Wohnen für die anspruchsberechtigen Personen werden hier ausgewiesen.

2025 2026 Produkte

1.327.000.000 € 1.348.900.000 € Aufwendungen für besondere Wohnformen ehemals stationäres Wohnen (StaWo)

0.728.000.000 € 0.749.500.000 € Aufwendungen für das ambulant betreute Wohnen (BeWo)

Deckungsvermerk zwischen der PG 017 und der PG 087 :

Die Zuschussbudgets der Produktgruppen 017 und 087 werden im Haushaltsjahr 2025/2026 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weitere Details können den Produktdarstellungen entnommen werden.
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 017 LVR-Dezernent

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase Herr Dirk Rist

Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst ab dem Haushaltsjahr 2020/21 die Produkte:

017.07 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

017.08 Leistungen zum stationären Wohnen

017.15 Leistungen nach dem SodEG

017.16 Mehrkosten durch Corona

14



Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 017 LVR-Dezernent

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase Herr Dirk Rist

Produkt 01707 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 640.165.175- 719.000.000- 722.300.000- 743.800.000-

- Erträge 17.344.755 4.600.000 6.700.000 6.700.000

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 657.509.930 723.600.000 729.000.000 750.500.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 640.165.175- 719.000.000- 722.300.000- 743.800.000-
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 017 LVR-Dezernent

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase Herr Dirk Rist

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 1.136.081.861- 1.253.200.000- 1.265.500.000- 1.287.400.000-

- Erträge 83.757.816 55.500.000 61.500.000 61.500.000

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 1.219.839.677 1.308.700.000 1.327.000.000 1.348.900.000

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 1.136.081.861- 1.253.200.000- 1.265.500.000- 1.287.400.000-
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 017 LVR-Dezernent

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase Herr Dirk Rist

Produkt 01713 Darlehensverwaltung

Beschreibung
Darlehensverwaltung für (Pflege-)Einrichtungen, die nach dem PfG NW gefördert wurden.

Ziele
Restabwicklung von bereits bewilligten Projekten

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 13.222 14.000 14.000 14.000

- Erträge 13.222 14.000 14.000 14.000

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 0 0 0 0

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 13.222 14.000 14.000 14.000
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 017 LVR-Dezernent

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase Herr Dirk Rist

Produkt 01715 Leistungen nach dem SodEG

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 254- 0 0 0

- Erträge 0 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 254 0 0 0

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 254- 0 0 0
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Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 017 LVR-Dezernent

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase Herr Dirk Rist

Produkt 01716 Mehrkosten durch Corona

Ergebnis Ansatz

Produktergebnis 2023 2024 2025 2026

Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I) 0 0 0 0

- Erträge 8.481.621 0 0 0

- primäre Aufwendungen (Einzelkosten) 8.481.621 0 0 0

ILV mit Tarifen (DB II) 0 0 0 0

Produktgruppen-interne Kosten ( DB III ) 0 0 0 0

Querschnittskosten Dezernat ( DB IV ) 0 0 0 0

Querschnittskosten LVR ( DB V ) 0 0 0 0

Saldo aus ILV 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0
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Haushaltsplan 2025/2026 LVR-Dezernent

Herr Dirk Rist

Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Laufende Verwaltungstätigkeit
01 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.528.683 60.114.000 68.214.000 68.214.000 68.200.000 70.700.000 70.700.000

02 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * 1.809.579.838 2.032.300.000 2.056.000.000 2.099.400.000 2.189.300.000 2.247.300.000 2.315.600.000

03 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 1 u 2) 1.714.051.155- 1.972.186.000- 1.987.786.000- 2.031.186.000- 2.121.100.000- 2.176.600.000- 2.244.900.000-

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

04 aus der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
05 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0
06 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6.151.700 4.886.077 4.858.186 4.839.028 4.839.028 4.839.028 4.839.028
07 Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0
08 aus sonstigen Investitionen 0 0 0 0 0 0 0
09 = Summe der investiven Einzahlungen 6.151.700 4.886.077 4.858.186 4.839.028 4.839.028 4.839.028 4.839.028

Auszahlungen
10 für d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0
11 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
12 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
13 für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0
14 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
15 für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0 0 0
16 = Summe der investiven Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
17 = Saldo Investitionstätigkeit (Z.9 und 16) 6.151.700 4.886.077 4.858.186 4.839.028 4.839.028 4.839.028 4.839.028

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen

18 + EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte 0 0 0 0 0 0 0
19 + EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte 0 0 0 0 0 0 0
20 + EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0
21 = Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen
22 - AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte 0 0 0 0 0 0 0
23 - AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte 0 0 0 0 0 0 0
24 - AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0
25 = Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
26 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z. 21 und 25) 0 0 0 0 0 0 0

27 = Saldo Einzahlungrn ./. Auszahlungen (Z. 3,17 und 26) 1.707.899.456- 1.967.299.923- 1.982.927.814- 2.026.346.972- 2.116.260.972- 2.171.760.972- 2.240.060.972-

* nachrichtlich: globaler Minderaufwand 34.000.000

Teilfinanzplan
Planung (€)

Produktgruppe 017

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase
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Haushaltsplan 2025-2026 Produktgruppe 017 LVR-Dezernent

Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG Umstellungsphase Herr Dirk Rist

E r l ä u t e r u n g  d e r  w e s e n t l i c h e n  I n h a l t e  d e s  T e i l f i n a n z p l a n e s:

Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

In 2025 ff. werden jeweils ca. 5,0 Mio. € der an Sozialhilfe- und Pflegeeinrichtungen vergebenen Darlehen an den LVR zurückgezahlt.
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.220 41.200 41.150 41.085 41.018 41.665 42.416
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.016.604 1.082.500 737.000 737.000 751.800 766.700 782.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.041.824 1.123.700 778.150 778.085 792.818 808.365 824.516
11 - Personalaufwendungen 7.806.630 8.637.142 8.859.669 8.678.470 8.852.039 9.029.081 9.209.662
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 359 23.000 17.800 17.800 18.100 18.600 18.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.352 4.300 4.100 3.900 2.400 2.200 2.000
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.336 58.100 68.500 68.500 69.800 71.300 72.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.855.677 8.722.542 8.950.069 8.768.670 8.942.339 9.121.181 9.303.062
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) 6.813.853- 7.598.842- 8.171.919- 7.990.585- 8.149.521- 8.312.816- 8.478.546-
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 6.813.853- 7.598.842- 8.171.919- 7.990.585- 8.149.521- 8.312.816- 8.478.546-

18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.813.853- 7.598.842- 8.171.919- 7.990.585- 8.149.521- 8.312.816- 8.478.546-

Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 62.532 0 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 62.532 0 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.813.853- 7.598.842- 8.171.919- 7.990.585- 8.149.521- 8.312.816- 8.478.546-

Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 034 LVR-Dezernentin
Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben Frau Dr. Alexandra Schwarz

für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

22



Haushaltsplan 2025/2026 Produktgruppe 034 LVR-Dezernentin
Leistungen des LVR zur Fºrderung der Teilhabe am ArbeitslebenFrau Dr. Alexandra Schwarz

f¿r Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

E r l ª u t e r u n g e n :

Die Verwaltungskosten zur Bewirtschaftung der Produktgruppe 041 sind in der Produktgruppe 034 abgebildet.
Nach den rechtlichen Vorgaben d¿rfen diese nicht zu Gunsten bzw. zu Lasten der Ausgleichsabgabe (PG 041) abgerechnet werden.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Diese Zeile weist einen Zuschuss zu den Personlkosten sowie die Auflºsung eines Sonderpostens aus.

Zeile 06: Kostenerstattungen und -umlagen
Hier werden ausschlieÇlich Personalkostenerstattungen ausgewiesen.

Zeile 13: Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagt zur Abrechnung von Honoraren der in Widerspruchsverfahren zu beauftragenden Gebªrdensprachendolmetscher*innen
sowie f¿r die Aufwendungen der BIH-Geschªftsstelle.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden u.a. die Kosten f¿r Veranstaltungen, Fortbildungen, Fachliteratur, Dienstreisen und Mitgliedsbeitrªge abgebildet.
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https://www.kibiz.web.nrw.de/auth/login























































